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Das Grbrecht
der vaterlichen und der mütterlichen Seite

der Verwandtschaft nach den Jntestat-
erbrechten der östlichen Schweiz»

(Von F. v. Wyß.)

In einem bedeutenden Theile der östlichen Schweiz (den

Kantonen Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden,
Glarus, Zug, einem Theile des Aargau) enthält das Jn-
testaterbrecht zur Stunde noch die große Eigenthümlichkeit, daß die

Mutter des Erblassers und die lediglich durch die Mutter vermittelten

Blutsverwandten von dem Erbrechte ganz ausgeschlossen oder

doch neben der väterlichen Verwandtschaft mehr oder minder
zurückgesetzt sind. Diese Eigenthümlichkeit steht unzweifelhaft im

Zusammenhang mit dem alten Alamannischen Volksrecht und ist

deßhalb — wie ja überhaupt im Erbrecht das Positive und Besondere

am meisten hervortritt und in der Regel auch am dauerndsten

sich erhält — ein lebendiges Zeugniß für die uralte
Zusammengehörigkeit der in diesen Gegenden wohnenden Bevölkerung.
Seit Blunt schli in der in der Monathschronik für Zürcherische

Rechtspflege (Bd 3, S. 181 ff., Bd. 4, S. Iff.), und
hernach auch in der Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft,

(Bd. 9, S. 99 sf.), erschienenen Abhandlung über das Zürcherische

Stadterbrecht — man kann wohl sagen — die Entdeckung dieses

Znsammenhanges zuerst gemacht hat, sind die fraglichen Jntestat-
erbrechte vielfach Gegenstand der rechtshistorischen Forschung

geworden. Die lakonische Dunkelheit der ältern Quellen und
die Schwierigkeit ihrer Erklärung hat einen eigenen Reiz
ausgeübt und die Verschiedenheit der Meinungen denselben nur
erhöhen können. Für die Rechtsgeschichte im Allgemeinen ist der
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Gang, den die Entwicklung dieser Erbrechte genommen hat, in

mancher Beziehung sehr lehrreich, und dazu ist nun auch

gerade jetzt noch ein unmittelbar praktisches Interesse hinzu ge

kommen. Bei Anlaß des neuen Znrcherischen Civilgesetzbuches

mußte die Frage ernstlich zur Erwägung kommen, ob es sich

rechtfertige, die Ausschließung der mütterlichen Seite ganz oder

theilweise auch in dem neuen Gesetze noch festzuhalten. Dafür
sprach die alte eingewurzelte Gewohnheit und die praktisch sehr

bequeme Einfachheit und Consequenz des alten Systems,
dagegen aber das jetzige Rechtsbewußtsein, das diese Ausschließung
mit der Gerechtigkeit nicht vereinbaren und einen stichhaltenden
innern Grund dafür nicht mehr finden kann. Die letzteren

Gründe überwogen mit Recht so sehr, daß der Entwurf des

Erbrechtes völlige Gleichstellung der väterlichen und mütterlichen
Seite aufnahm und der Große Rath ohne Gegenantrag in dieser

Hinsicht den Entwurf in erster Berathung bereits angenommen

hat. Ist nun aber auch die Entscheidung in dem bezeichneten

Sinne zunächst ohne besondere Berücksichtigung der
Rechtsgeschichte erfolgt, so hat es doch, wenn man den innern Gang
der Dinge aufzusuchen und den oft nur im Verborgenen
wirkenden Zusammenhang aufzudecken sich bemühen möchte, sein

wesentliches Interesse, nachzuforschen, in welcher Verbindung die

Veränderung mit der rechtsgeschichtlichen Entwicklung steht.

Ergibt es sich, daß diese Veränderung gerade eine Forderung der

letztern ist und im Einklang mit derselben sich befindet, so ist

damit wenigstens für den, der mit bloßer Willkür auf dem Rechtsgebiete

sich nicht befreunden kann, etwas Erhebliches gewonnen. Der
fragliche Nachweis ist aber, besonders seitdem über das frühere
Recht verschiedene Ansichten sich geltend gemacht haben, ohne

tiefer eingehende historische Forschung nicht zu führen.

Bluntschli ist in der bereits erwähnten Abhandlung, so

wie dann auch in der Zürcherischen Staats- und Rechtsgeschichle

von der Grundvoraussetzung ausgegangen, daß die in den ältern
erbrechtlichen Quellen ganz regelmäßig vorkommenden Ausdrücke

Vatermagen und Muttermagen nachfolgende Bedeutung
haben: Vatermagen seien die gesammte (männliche oder weibliche,

durch Männer oder Weiber vermittelte) Descendenz des
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Vaters des Erblassers, des väterlichen Großvaters, Urgroßvaters

u. s. f., Muttermagen dagegen alle übrigen Blutsverwandten,

die Mutter und alle durch diese vermittelten Verwandten,
sodann auch die väterliche Großmutter u. s. f. Derselben
Erklärung mit noch genauerer Beleuchtung einiger Punkte ist auch

Blumer in der Staats- und Rechtsgeschichte der Schweizerischen

Demokratien (Bd. 1, S. 187 ff., S. 508 ff.) mit Bezug

auf die freilich am klarsten und am wenigsten unter sich

abweichenden Erbstatuten dieser Kantone gefolgt. Gegen diese

Auffassung nun aber ist Sprüngli in einer Abhandlung, die

in Schauberg's Beiträgen zur Zürcherischen Rechtspflege, Bd. 11,

S. 499 ff., abgedruckt ist, aufgetreten und hat nachzuweisen
versucht, daß die Ausdrücke Vater- und Muttermagen in denjenigen

Erbrechten, welche nicht einen Rückfall des Gutes je nach seinem

Ursprung an die väterliche und mütterliche Verwandtschaft und

auch nicht eine Theilung unter die väterliche und mütterliche
Seite nach bestimmten Quoten, sondern einen relativen Vorzug
der Vatermagen vor den Muttermagen um eine Anzahl Glieder
festsetzen, anders zu verstehen seien. Vatermagen seien hier die

Verwandten, welche mit dem Erblasser in auf- nnd absteigender
Linie bloß durch Männer verbunden sind, selbst übrigens auch

weiblichen Geschlechtes sein können; Mutterinagen dagegen solche

Descendenten des Vaters, väterlichen Großvaters des Erblassers
u. s. f., die selbst durch Weiber (durch ihre Mütter, Großmütter

:c.) von diesen Stammeshäuptern abstammen. Der Sohn
einer Schwester, die mit dem Erblasser denselben Vater gemein

hat, wäre hiernach ein Muttermag. Aus dieser Erklärung wird
sodann gefolgert, daß, wenn auch Statuten der bezeichneten Art
Muttermagen zulassen, damit ein Erbrecht der mütterlichen
Verwandten des Erblassers noch durchaus nicht anerkannt, vielmehr
deren Ausschließung stillschweigend vorausgesetzt und nur innerhalb

der väterlichen Parentelen der Abstammung durch Männer
und damit der Zugehörigkeit zu dem Geschlechte des Erblassers noch

ein relativer Vorzug gegeben sei. Diese Ansicht hat ihre Hauptstütze

darin, daß sie erwiesener Maßen in Beschlüssen des Zürcherischen

Großen Rathes im 17. Jahrhundert Anerkennung gefunden

hat, und daß sie die Erklärung, wie ein Erbrecht der mutter-
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lichen Verwandten, obschon in den betreffenden älteren Statuten
Muttermagen zugelassen werden, öfter völlig hat verschwinden
können, bedeutend erleichtert. Theilweise Aufnahme hat diese

Erklärung auch bei Segesser in der Rechtsgeschichte der Stadt
und Republik Luzern, Bd. 2, S. 527 ff., mit Bezug auf das

Luzernerische Stadtrecht gefunden, jedoch nur in der Weise, daß

er den Vatermagen, als den bloß durch Männer vermittelten
Verwandten, alle übrigen Verwandten, auch die mütterliche Seite,
als Muttermagen entgegen setzt. Sprüngli hat seine Ansicht
mit so viel Scharfsinn und so reichhaltiger und gründlicher
Benutzung der Quellen ausgeführt, daß man in der That, so weit
näher und natürlicher auch Bluntschli's Erklärung zu liegen
scheint, zweifelhaft und nach weiterem Aufschluß sehr begierig
wird. Es hat auch Bluntschli seither im deutschen Privatrecht

(Bd. 2, S. 146) mit Rücksicht auf die Sprünglische
Darstellung anerkannt, daß die fraglichen Ausdrücke in verschiedener

Bedeutung vorkommen können, und seine frühere Ansicht in so

fern einigermaßen modisicirt; zu specieller Anwendung auf die

einzelnen Statuten war jedoch hier keine Gelegenheit. Bei dieser

Sachlage muß jede neue Untersuchung dieser Erbrechte die

Begriffe von Vater- und Muttermagen zum Hauptaugenmerke
nehmen, und dieß soll auch, jedoch nur im Zusammenhang
mit dem Faden der historischen Entwicklung, in folgender
Ausführung der Fall sein. Einige neu aufgefundene Quellen sollen

dabei mithelfen und geben die Hoffnung, daß es gelingen werde,

der Lösung der vorhandenen Zweifel um einen erheblichen Schritt
näher zu kommen.

Aeltestes Recht bis zum zehnten Jahrhundert.
Ob im frühern Mittelalter nach Alemannischem Volksrecht

die mütterliche Seite der Verwandtschaft erbfähig gewesen sei,

läßt sich leider mit voller urkundlicher Sicherheit kaum mehr aus-
mitteln. Die lox enthält über das Erbrecht
von allen Volksrechten die spärlichsten Bestimmungen, die mehr

nur beiläufig einige wenige Punkte berühren. Man ist deßhalb



der östlichen Schweiz. 115

vornemlich an die Urkunden verwiesen, worunter besonders die

so zahlreichen und reichhaltigen Traditionen des Klosters St. Gallen
vom achten bis zum zehnten Jahrhundert hervor zu heben sind.
Allein auch hier sind direkte Zeugnisse für das allgemeine Bolkserb-

recht nur sehr selten anzutreffen. Die erbrechtlichen Anordnungen,

welche unter den Vertragsbestimmungen betreffend
Wiederverleihung der geschenkten Grundstücke an den Schenker zu
erblichem Besitze als sogenannte Precarei häufig vorkommen,
können nicht als solche direkte Zeugnisse gelten, wie schon ihre
Verschiedenartigkeit zur Genüge zeigt. Ihr Zweck ist zwar
zunächst, ein Erbrecht der Familie des Schenkers in den nutzbaren
Besitz der tradirten Grundstücke nach Analogie des gewöhnlichen
Volkserbrechtes zu begründen, und die freie Disposition des

beschenkten Klosters dadurch zu beschränken; aber sehr oft sind sie

zugleich ein Ausfluß der individuellen Wünsche des Schenkers
nach Art einer letztwilligen- fideicommissarischen Verfügung und

führen deßhalb eine besondere von der regelmäßigen Erbfolge mit
Absicht mehr oder minder abweichende Successtonsordnung ein.

Es ist somit gar nicht gesagt, daß die Grundsätze der gewöhnlichen

Erbfolge darin festgehalten seien, und man- kann, wenn

man daraus ohne weiters auf die letztere schließen will, eben

so leicht irre geführt, als richtig geleitet werden. Das hindert
indessen nicht, daß nicht, wie es von Btuntschli in der Zürche-
rischen Staats- und Rechtsgeschichte, Bd. 1, S. 113 ff., bereits
geschehen ist, vorsichtiger Gebrauch davon gemacht werden dürfe,
und es reichen diese Urkunden in Verbindung mit der lex à-
m-innoiuiii hin, die Ueberzeugung zu begründen, daß zwischen

dem Alamannischen Volksrechte und unsern erbrechtlichen Quellen
des spätern Mittelalters der allergenaueste Zusammenhang
besteht. Folgendes scheint nämlich nach nochmaliger Durchsicht der

bezeichneten Quellen, besonders des vollständigen (in Neugart's
gewöhnlich gebrauchtem tlockex ckizUorustieu« ^lemsniiise nur
im Auszug abgedruckten) llockex ti'siliiinnnm 8ti. KsUi als

Resultat festgehalten werden zu können.

Völlig sicher ist, daß, wenn beim Tode des Vaters Söhne
vorhanden waren, diese das Grundeigenthum allein mit Aus-

Zeitschrift f. schweiz. Recht IV. Z. tzl) 9
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schluß der Töchter erbten '). Dagegen bleibt, wie auch Bluntschli
annimmt, zweifelhaft, ob nicht zu dem Erbrecht an der Fahrhabe
die Töchter auch neben Söhnen zugelassen worden seien. Dafür
spricht einigermaßen die freilich singüläre Verhältnisse voraussetzende

in Note ') abgedruckte Stelle, so wie das spätere Recht,

dagegen der Umstand, daß sonst — in bestimmtem Gegensatz

gegen das Recht der Franken und Thüringer — im Alemannischen

Rechte eine verschiedene Erbfolge in Grundstücke und Fahrhabe

nicht vorkommt. Nicht unwahrscheinlich ist, daß man an

Stelle eines Erbrechtes an der Fahrhabe den Töchtern ursprünglich

nur die Berechtigung zugestanden hatte, von den Söhnen,
resp. Brüdern lebenslänglichen Unterhalt und im Falle der Ver-
heirathung Aussteuer zu verlangen. — Unter den Söhnen galt
schon damals, wie später, gleiche Theilung 2) ohne Vorzugsrecht
des jüngsten oder ältesten, und auch für die später mit so großer

Wichtigkeit hervortretende Ausrichtung einzelner Söhne schon bei

Lebzeiten des Vaters, welche dann neben sonst gleichberechtigten
Erben vom Erbrechte ausschloß, finden sich bereits klare Zeugnisse.

Es scheint sehr häusig vorgekommen zu sein, daß der
Vater bei Lebzeiten mit den Söhnen theilte und dadurch über

seinen zurückbehaltenen Theil freies Verfügungsrecht erwarb.
Nur wenn der Vater nicht anders darüber disponirt hatte und
keine noch nicht abgetheilten Söhne vorhanden waren, konnte

dieser Theil nach dem Tode des Vaters nachträglich noch den

abgetheilten Söhnen ebenfalls zufallen^).

'1 I. ^Ism. tit. 271 „8i gutem àuse sorores /ràe re-
livtss post mortem pstris lueriot et sà ipsss bereàitss psterniea eon-
tioAst, et vos uupssrit sibi eosegusli libero, siia sutem uupserit svt
ootooo reZis svt eolono oeelosise, ills guse illi libero vvpsit sibi
vossgusli, teoest terram pstris esrum. kos svtsm alias segualiter
àiviàsnt."

Loà. trsà. 8. kslli n. 322 : — „si mibi contiZit, vt vitsm mesm
in peroKrinstioos ovoliniem, res mess preoomivstsos lilius mous no-
mioo vumlaroeb ksbost ^vro psteroies boreàitste. — czuoà si eve-
nerit, vt ipse tilius meus is sus ^'vvovtuto vitsm susm kiuierit, tune
bsbest ipsss res proàietss Llis mes."

2) I. ^Ism. tit. 88.

2) 6oà. trsà. 0. 289: „exo bslàebret trsào, gvieguià me eov-
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In Ermanglung von Söhnen fiel die ganze Erbschaft den

Töchtern zu, und ein Vorzug des gesammten Mannsstammes,
wie er mit Bezug auf das Grundeigenthum überhaupt oder doch

das ererbte nach thüringischem und fränkischem Volksrecht
bestand, findet sich hier entschieden nicht. Nur kann zweifelhaft
sein, ob nicht etwa Söhne von Söhnen den Töchtern noch

vorgegangen seien. Analogien hiefür sind allerdings in andern
Volksrechten, so besonders der lex Saxonuw VII, 8 zu finden, und

Bluntschli, R. G. I, 117, macht dafür geltend, daß nach' Pre-
careiurkunden auch Bruderssöhne den Schwestern vorgegangen
zu sein scheinen. Allein das letztere Argument ist nicht von
Gewicht, da auch andere Urkunden dieser Art sich finden, in denen

umgekehrt Schwestern den Bruderssöhnen vorgezogen sind'),
und ein direktes Zeugniß für ein Erbrecht der Schwester vor
Bruderssöhnen aus folgender Urkunde hervorzugehen scheint:

li. trsci. n. 324. „ego reginlrill trsllo soll es ratione,
nt ipsas res sä we reeipiaw, — si autew lle we legitiwiis
lleres gsnitus luerit, in euwlew eensuw ballere sei» pari
wollt» recliwere lieeat; «I allsgue llerelle olliero, tune uxor
wea uualllsrat si iron nupserit ipsas re8 ownes llalleat, 8Î

stat — contra lilies wees in Portionen» suscepisse. — Noch UNge-
druckte St. Gall. Urkunden: „ego gisalbertus traâo — guicguiâ a
litiis weis milli iu portiovem tuli." — „ego reginbrellt traâo, guic-
tzuiil eontra lilies meos in portionem et ia mesm suuasoaram swohl
rvatscarsm. Vgl. Mone Zeilschr. f. d. Gesch. d. Oberrheins IV, SIN.)
accepi." — Zu unterscheiden hievon stnd Fälle, in denen der Vater
die Söhne in ungethciltc Gemeinschaft aufgenommen hat. U. traâ.
n. 227 : „oZo lintolsus — st ipse lilius meus uuotlliisus äs weis gene-
ratas lnmllis — trailimus — ea rations, nt — eevsum solvamus."
v. 327 : „ego mori liliigus mei megintrià st mori traàimus — ea ra-
tiens, ut nos et omnis in postsrum prooreatio nostra a nobis legitime
procrsata eensum persvlvet."

>) L. tract, n. 458: „ego kupolâ traâo — ea rations, ut easâem

res soror mea sbirilt all se recipist et mile — eensuin persolvst;
àeinâs post obitum sororis mere lilii krstris mei possiâenâi licentiam
llabeant — et generativ eorum mares viàelicet tsntum ex légitima
procreations geniti, semi»« gutem ex sis general« noo passicieant.
seà mares tantum." n. 393: „ — post illiusvero obitum krater meus
âavià et soror mea megiurat vel illorum legitimi lilii in äenomina-
tum ceusum — ipsas res llabeant."
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^>o«t we vu^serit, tuvo veiibeit et erbsrt vepotes wei —
illuci guoil in euntìiei'ivFu»! bslieo — reâilvsvt, religus;
auteui res sà ecvvokiuiv roâesut sckclito, ut vvllî uivgusiv i»
benokeiuiv âevtur. si sutevi àstse kuerivt, tune «oror ives
oust» si vixerit vel guilibet proxioivs beres iveus -kueiit,
ipsss res «iki rivâieet stguo beeeâitsrio sure possiàest.^

Die Schwester wird hier als nächste Erbin nach Volksrecht
bezeichnet, während männliche oexote« vorhanden sind, die, da

der Schenker keine eigene Descendenz hat, nur Geschwisterkinder
sein können und als bevorzugt mit Bezug auf die Precarei
wahrscheinlich Bruderssöhne sind.

Ein sehr bedeutendes Argument gegen einen Borzug der

Sohnssöhne und in dieser Hinficht wohl entscheidend ist dagegen

der Umstand, daß die spätere Zeit in den Alemannischen Gegenden

mit so großer Zähigkeit den unbedingten Ausschluß eines Eintrittsrechtes

der Enkel noch bis ins 15. und 16. Jahrhundert festhielt und

von einer dießfälligen Ausnahme für Söhne von Söhnen nicht eine

einzige Spur sich findet. Das in dem Sachsenspiegel I, 5. 1 dem

Sohne des Sohnes eingeräumte Eintrittsrecht, das an die
bereits citirte Stelle der lex Ssxovviv anklingt, ist dem Rechte

unsers spätern Mittelalters ganz fremd geblieben. Auch darf
Wohl beachtet werden, daß, wie die Urkunden zeigen, Weiber sehr

häufig als Eigenthümerinnen von Grundstücken vorkommen.

Ob Enkel von Sühnen und Töchtern männlichen und
weiblichen Geschlechts neben einander gleich geerbt haben oder das

Vorzugsrecht der Söhne auf die Sohnskinder oder doch die Söhne
von Söhnen im Verhältniß zu andern Enkeln übergegangen
sei, mag zweifelhaft sein. Doch scheint die Gleichstellung, da

die Idee des Eintrittsrechtes so ferne lag und der Ersatz für
die Ausschließung der Töchter neben Söhnen, der in der
Verpflichtung, ihnen Unterhalt und Aussteuer zu geben, lag, unter
Kindern verschiedener Geschwister kaum allgemein anwendbar

war, mehr für sich zu haben. Ein freilich an sich nicht
entscheidendes Beispiel der Gleichstellung gibt 6. trsä. v. 318:

5,tuve Llius LIü tui gbssrst lisbest boe, guvck iu tsr-
nouusve visus es bsbeio — et boe, guock in soovgsua bsbes,
similiter bskest Kli» ütie tue bevgbili'sts."
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Auch zeigt track. ». 175, baß Fälle vorkommen konnten,

in denen Männer und Weiber zugleich mit einander
Grundeigenthum erbten.

I,ego kagllllck (weiblicher Name) — tracks omlle« kavul-
täte« mes« — exoepto Ulla «ilva et pratum earrorum gllill-
gas, guock eum eonsortibu« mei« ackbuo i» eommull« visa
«um possickere — i» ea rstioue — ut ipsa« re« «ut, u«u»
truetuario eum eorum portio»«, guam i» ipsa villa cke

trackitione eo»«ortis wei otulii et bullvlli preckietis reeture«
ipsiu« moua«terii datiere vickeutur, ack me reeipiam/^

In der Erbschaft der Mutter scheint sogar ein Vorzug der

Söhne vor den Töchtern auch mit Bezug auf das Grundeigenthum

nicht gegolten zu haben.
<ü, track, u 148: ,,uo« vrolkliolâu« et ego üliu« ezu«

beraegarius et illia e^u« ot«incka plaeuit »»bis, ut pro
allimse »ostr« remeckium vel pro anima matri« »o«tr« acksl-
«uuincksuse rem llastram -- ack moassterinm volumu« e»«e

eouee««um/°
Sohn und Tochter nehmen hier Theil an der Tradition,

welche nach dem Tode der Mutter durch den Bater erfolgt. Die
Vermuthung liegt nahe, daß die Schenkung auf von der Mutter
ererbte Grundstücke sich bezogen habe.

Waren keine Nachkommen des Erblassers vorhanden, so werden

als Erben genannt der Vater'), Brüder, Schwestern,
Descendenten von solchen, Oheim und dessen Kinder. Es muß schon

hier die uns zunächst vorliegende Hauptfrage zur Sprache
kommen, ob der Mutter und den lediglich durch die Mutter
vermittelten Verwandten ^ebenfalls ein Erbrecht zugestanden habe.

Leider sind direkte entscheidende Zeugnisse hierüber für diese Zeit
noch nicht aufgesunden 2). Allein es unterliegt dessenungeachtet

') I. ^lam, tit. 92: „8i qaa Malier, «zu« kersckitatem patvr-
asm babet, post miptum prmgaaas pspsrit paerum, st ia ipsakora
mortaa kavrit, et iakavs vivas remsaserit aliqaaato spatio, vel aaiu»
bor«, at possit sperire oealvs et vicksre eulmsa àvmas et quatuor
parietes, st postes àetaaotus kuerit, kereckitas materas aà patrem
e)as pertioeat."

-) Die Erwähnung eines avaacalus als Successor in eine Prc-
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fast keinem Zweifel, daß ein solches Erbrecht der Mutter und
der mütterlichen Seite nicht bestanden hat oder doch höchstens

subsidiär beim Mangel von Verwandten der väterlichen Seite
anerkannt worden ist.

Der Hauptgrund für diese Behauptung liegt freilich nur in den

spätern Alemannischen Rechten, die, je entschiedener sie nach ihrem

ganzen Charakter das einfache Gepräge des alten Herkommens
bewahrt haben, desto bestimmter auch der Vaterseite ein ausschließliches

oder doch vorgehendes Erbrecht ertheilen. Der specielle Nachweis

hiefür wird später gegeben werden. Dazu kommen dann
aber auch noch einige andere Momente. 1. ào». tit. 92 oil.
zeigt, daß der Vater das Kind beerbte, und der später etwa
vorkommende Rückfall des Vermögens je nach seinem Ursprung von

väterlicher oder mütterlicher Seite damals entschieden noch nicht

galt. Mehreres, so namentlich Erbunfähigkeit der Mutter, läßt
sich direkt aus dieser Stelle nicht erschließen, da die Mutter als

gestorben vorausgesetzt ist. Wohl aber spricht wenigstens einigermaßen

für die Ausschließung der Erbfähigkeit der Mutter, daß,

wenn auch in Bestimmungen über Succession in Precareien öfter
der Mutter ein solches Successionsrecht ebenfalls eingeräumt
wird, doch die den übrigen Erben dabei ertheilte Befugniß, durch

Bezalung einer bestimmten Summe das Grundstück auszulösen
und hiedurch Eigenthum daran zu erwerben, gerade der Mutter
nicht gegeben wird, wodurch die Precarei für sie lediglich den

Charakter einer zur Versorgung gegebenen Leibzucht erhält,
gerade wie dieß häufig auch zu Gunsten eines Ehegatten verfügt

carci (Bluntschli, R. G. I, A. SS4) ist, wie Bluntschli bereits
bemerkt, von keiner Bedeutung — auch abgesehen davon, daß die

Precareidestimniungcn überhaupt nicht entscheidend stud, weil svcm-
çà« auch den väterlichen Oheim bezeichnen kann. Auf der andern
Seite können die häufigen Fälle, in denen der Schenker seine
Nachkommen und beim Abgange dieser einen eigenen Bruder als Erben
bezeichnet, für das ausschließliche Erbrecht des VaterSbruderS ebenfalls
nicht mit Bestimmtheit geltend gemacht werden, da die Succession
des Bruders hier weniger auf seinem Verhältniß zu den Nachkommen

des Schenkers, als direkt auf der Anordnung des letzter« und
dem Verhältniß zu dem Schenker selbst beruht.
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wird. Hätte die Mutter wirklich Erbin werden können, so wäre
sie wohl auch hierin den übrigen Erben gleich gestellt worden.

trall. a. 525: ,,«i autern e^o sate ruatreru rueaui
olriero, tune izi«a ea«llsui re« lliv» vitss «use «ul» eolleru
cen«u lraireat, pust esu« vero oliiturn, «i tarnen e^o lejsi-
tiinurn liereclein non religuero, tune krstsr rueu« IisAauo
et Isg^itiuii esu« lrerelle«, «i körte — proereati kueriut, re«
«upralliota« z>o»«illesut. <^uoll«i ip«i non rellenieriut, tune
«orore« uieoe le^itirui« viri« uuptse re« lialieant — et «ruri-
liter — rellirueulli kaeultatern lrakreaut, »iiniliter et legitim!

esruin kilii/^
kl. traci. n. 384: i,eF» «alornon uns eurn rnatre inea

rusgiuralla trailo — in sa rations, ut easlleur re« all ine
recipiain, eea«urn — «olvain et «i relliuiere vvluero — eunr
X «olilli« ill az-ani; «i ls^itiruu« tiers« urrlri ^enitu« kuerit st
SFo ante non rellsinero, ea«llein re« lialieat eeusuruc^ue
iulle «olvat — et «i voluerit rellirnere eurn V «olilli« ill
ajsat. »r auteur alrsgue livrelle oliiero, tune rnater rnea in
eunllern esnsunr — ipsa« re« po««illeat teurpus vitss «uss,

— po«t illiu« vero olriturn krater nreu« llavill et «oror rnea

ine^inrat vel illoruiu Is^itiuri lllü in llenorniuatuin eensunr
— ip«a« re« lralreant et «i volueriut rellirnere inkra X an-
no« eurn lluolru« uuere^illli« relliurant/^

L. trsll. n. 662: „allallrelur trallillit — ea rations, ut
re« — all «e reeipiat st exiulle unurn llenariurn c^uatanni«
per«olvet — et guanllo voluerit eurn uno «olillo rellirnenlli
lieeutisrn lrslreat. eollern een«u vel prstio rnater «ua, «i

illuiu «uper vixsrit, eanllern lrerellitatern tsrnpu« vitse «use

zro««illestz postes vorn linllolku« ip«aru pioprietatein eurn

una lilrra potestateiu lrslreat rellirnenlli/^
Ist die Mutter nicht erbfähig gewesen, dann ist wenigstens

nicht wahrscheinlich, daß den durch sie vermittelten Verwandten
ein Erbrecht zugestanden worden sei. — Ferner ist wohl zu
beachten, daß auch andern Volksrechten die Unterscheidung der

väterlichen und mütterlichen Seite der Verwandtschaft und die

Bevorzugung der ersten: im Erbrecht keineswegs fremd ist. Nach

tit. 43 der lex IZuiFunllionuui sind die propill^ui ex
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Feooi-e vsaieates die Erben der Seitenverwandtschaft. Auch
die le» 8aliea wov. 167, 267, 356 (eck. Alerbel) ertheilt —
abgesehen von dem Vorzug des Mannsstammes im engern Sinne
hinsichtlich der terra «slie» — dem geuus pateraum für den

übrigen Nachlaß nach den nächsten Verwandten der mütterlichen
Seite den Vorzug '). — Endlich sprechen auch innere Gründe

nach der sonstigen Gestaltung des Alemannischen Erbrechts für
den Vorzug der väterlichen Seite und machen denselben erklärbar.

Da nämlich Töchter regelmäßig von den Söhnen im Erb--

recht ausgeschlossen wurden, so kam das Vermögen in der Regel

ganz überwiegend vom Vater her an die Descendenz. Ein Rück-

fall des Vermögens au die mütterliche Seite in gleicher Weise,
wie an die väterliche, läßt sich unter diesen Umständen nicht

erwarten. Möglich ist freilich, daß in Ermanglung von Söhnen
auch Töchter Vermögen erhalten und an ihre Descendenz vererben

konnten. Allein gerade in diesen Fällen, die immerhin eine

Ausnahme bilden, zeigt sich, daß von der Ebenbürtigkeit des Ehemannes
der Erbtochter, in dessen Geschlecht nun das Vermögen und die

Grundstücke übergingen, auch die Erbfähigkeit der Erbtochter
theilweise abhängig gemacht wurde ch.

Hiernach sind, wenn der Vater nicht lebt, die nächsten Erben

die Brüder der Vaterseite ch. Ihr Verhältniß zu den Schwestern,

so wie dasjenige der letztern zu den Kindern der Brüder
und das Verhältniß der Descendenz von Brüdern und Schwestern
unter sich erscheint nach den Urkunden ganz analog demjenigen

6 Nur in der lex àgl. et Wer. VI, « hat paterllum genus die

Bedeutung von Mannsstamm im engeren Sinne; in den übrigen
Volksrechlen ist die väterliche Seite der Verwandtschaft darunter
verstanden. So auch lex Wisigotb. IV, 2, lv. Vgl. Sydow,
Erbrecht des Sachsens»., S. 44; Waller, deutsche Rechtsgeschichte,
S. S4S.

2) I. ^lam. tit. 57 ob. 6. track- ». 525 cit. Alamann. Formeln
(Mittheilungen der antiquar. Gesellschaft in Zürich VII, 2) n. 25:
„quock si eackem orpbana ejus ack nubilsm pervensrit sstatem et
legitime viro uupssrit, lieeutiam kabvat sub uuo solicko reckimencki."

2) 6. traà. n. 599: „tracko quartai» partsm illius bersckitstis,
qusm midi lrater meus vita àiseeàeos ckeàit et quai» ab ipso more
nìamaimorum z'nre kereckitavj."
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der Söhne und Töchter und der Enkel des Erblassers. ES ist

daher, was für die letztern gesagt worden, auch für die erster« in
Anwendung zu bringen. Jedenfalls ist als sicher anzunehmen,

daß auch Kinder von Schwestern erbfähig waren '). Die weitere

Erbfolge sodann ist leicht zu bestimmen, sobald angenommen
wird, daß die väterliche Seite allein erbfähig gewesen sei. Der
nächste nach dem Blut war auch der nächste am Gut, und die

Nähe wurde unzweifelhaft bemessen nach der sogenannten

Parentelenordnung. Auf die Descendenz des Vaters folgte die

Descendenz des väterlichen Großvaters, dann diejenige des

väterlichen Urgroßvaters u. s. f., in jeder Descendenz je das
nähere Glied vor dem ferneren. Einen Vorzug des männlichen
Geschlechts gab es wohl über die Brüder hinaus nicht. Daß
Parentelenordnung gegolten habe, kann nach der in dieser Hinsicht

völlig gleichförmigen Anschauung unserer Erbrechte kein Zweifel

sein, und mag es, obschon in neuerer Zeit die sonst bereits

allgemein gewordene Annahme, daß die deutsche Auffassung der

Verwandtschaft auf der Parentelenordnung beruhe, wieder
bestritten worden (Siegel, deutsches Erbrecht nach den Rechtsquellen
des Mittelalters, S. 21 ff.), genügen, auf die Widerlegung dieser

Bestreitung durch Bluntschli (kritische Ueberschau, Bd. 1,

S. 390) zu verweisen. Gewiß mit vollem Recht wird hier
geltend gemacht, daß der in unsern spätern Rechtsqnellen so häufig
vorkommende Satz, das Erbe solle für sich und nicht hinter
sich fallen, entschieden für die Parentelenordnung spreche. Es
wird damit gesagt, daß man, so lange für sich gehende

Verwandte, d. h. Descendenten da sind, nicht hinter sich oder zurück

zu weitern Ascendenten aufsteige, daß also nach der eigenen

>) Alamannische Formeln, a. 1: „tracko Sa ratiolle, llt SK0
easckem res — possickeam et — reckimencki lieentiam babssm —. si
sutem ego von reckimsro, tilius meus ills vel tilius trstris mei ills
vel ülius sororis mess ille sub censu unius sulicki, sub reckemptione

vero V librsrum res prsststss possickest," ibick, : „tilius pstrui
mei — rsckimeocki lieeotisw — susoipiat. si ver» uec?. ills — reckims-

rit, tuue Llii sororis meso — rsckimere liveotism kabesut," S. auch

li. track, ll. 324, 458, 384 eit., o. 39k: „soror mea — posterilas
reàimallt."
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Nachkommenschaft zunächst die Parente! des Vaters und seiner

Descendenz, dann diejenige des Großvaters mit seiner Descendenz

u. s. s. zur Beerbung komme.

Ob ein bestimmtes Glied als Gränze der erbfähigen
Verwandtschaft angenommen worden sei, bleibt unsicher. Zeugnisse

dafür mangeln gänzlich. Wohl aber steht fest, daß eheliche
Geburt und in jener Zeit auch Ebenbürtigkeit mit dem Erblasser

durchaus Bedingung der Erbfähigkeit war.
Als wesentliches Resultat ergibt sich hiernach, daß zwar

wohl in den nächsten Gliedern ein Vorzug des männlichen

Geschlechtes und damit wohl im Zusammenhang Beschränkung des

Erbrechtes auf die Vaterseite galt, daß aber im Uebrigen keineswegs

— auch mit Bezug auf Grundeigenthum nicht — die

Erbfähigkeit auf die bloß durch Männer vermittelten Verwandten
oder gar die durch Männer vermittelten Männer (Agnaten im
engsten. Sinne des Wortes) beschränkt war. Selbst die vielen

Precareinrkunden, welche wenigstens für die späteren Successionsfälle

den Weibern kein Erbrecht vorbehalten wollen, haben mehr
nur das Geschlecht, als hingegen die Abstammung durch Männer
im Auge. Für Söhne von Töchtern und Schwestern wird hier
ein Erbrecht stipulirt, nicht aber für deren Töchter").

Vom zehnten dis zum fünfzehnten Jahrhundert.
Von der lex 4Usm»m»nr»m und den Urkunden des neunten

und zehnten Jahrhunderts bis zum Anfange des fünfzehnten Jahr-

") 0. trsà. n. 416: „si SA0 non reckimero, lilills mens si luerit
vel e)us légitima provreatio in ennckem eensnm tmbesnt et — recki-

msnt, it» ckumtaxat, nt maseulinum ick SA'st sexus, si sntem ülium
non babuerim vel aliguancko ack leminam kereckitsrinm stis pervene-
rit, nehnsizuam ipsas res possickesot, seck sck vvenobium rsckesnt."
n. t45: „ — similiter et virilis proersstio e)us légitima oasckem

res sud simili vens» te n est, izuse si ckelseerit, statim aà nos revsr-
tantnr." n. 34l: ,,si otperto proZenitus tieros non kuerit —, tune
soror e)us osclalkirie post ejus obitnm — easàem rss dsbeat — et
si ipss lllium daduerit, similiter kaeiet sjnsgns tota gAnitio — si
autem aà teminam oontiZerit lisreckitari, tune aà ipsum mon. re-
ckeant."
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Hunderts — wir fassen von dem Stoffe selbst und der Beschaffenheit

der Quellen geleitet diesen Zeitraum zusammen — ist eine

lange Zeit, in dermanche Veränderung des Erbrechts eingetreten
sein kann. Es ist dieß zum Theil auch wirklich der Fall. Es beginnt
mit dem zwölften Jahrhundert die Zersplitterung der Rechtsbildung,
die Rechtsquellen von so einheitlicher Natur wie die lex ^1-«-

msnnorull, nicht mehr zuläßt und jedenfalls in der Ausbildung
im Einzelnen ein verschiedenartiges und mannigfaltiges Recht
mit sich bringt. Man wird genöthigt, auf die einzelnen Stadt-,
Land- und Dorfrechte einzugehen und zu untersuchen, in wie

weit aus der Mannigfaltigkeit des Einzelnen eine gemeinsame

Grundlage hervorgehe. Leider sind nun zwar aus dieser Zeit
selbst direkt herstammende Quellen nur in sehr geringer Anzahl
vorhanden; weit aus die meisten Aufzeichnungen von städtischen

Satzungen, Landrechten und Dorfoffnungen fallen erst ins
fünfzehnte und sechszehnte Jahrhundert. Allein sie genügen doch,

um mit Sicherheit sagen zu können, daß ein gemeinsamer, an
das alte Alemannische Volksrecht unmittelbar sich anschließender

Charakter des Erbrechts sich erhalten habe. Nur ist allerdings
nöthig, hier Unterscheidungen zu treffen. Nach dem Gange,
den die politische Entwicklung überhaupt genommen hat, fällt,
wenn ein gemeines Volksrecht noch aufgesucht werden soll, das

Hauptgewicht auf das Recht des Adels, der Städte und der

freilich nicht sehr zahlreichen freien Landgemeinden, die besonders

im Gebirge sich noch erhalten haben. Das alte Volksrecht
bestand zunächst nur für die Freien, und in jenen Personen und

Corporationen ist die Fortsetzung oder Erneuerung des Standes
der Freien für diese Zeit zunächst allein zu suchen. Selbst hier
aber muß das so umfassende Gebiet des Lehenrechtes, das seine

eigenthümlichen Grundsätze hat, ausgesondert werden, und für
die Städte haben da, wo dieselben mit einem besondern Stadtrecht
von dem Gründer oder einem andern Herrn der Stadt bewidmet

worden sind, fremdartige Einflüsse leicht stattfinden können, die

den Zusammenhang mit dem alten Volksrecht unterbrechen. Die
Hof- und Dorfrechte, unter denen nun weit aus der größte Theil
der Bewohner steht, sind von dem Volksrechte ursprünglich sehr

verschieden und können daher für die ältere Zeit hier nicht sehr
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in Betracht fallen. Gerade in erbrechtlicher Hinsicht tritt das

Erbrecht der Herrschaft in so bedeutendem Umfang hervor, daß

für das eigene Erbrecht der Hofleute wenig freier Spielraum
bleibt. Allein auch hier findet sich allerdings schon in dieser

Periode eine bedeutende Aenderung. Das Recht der Herrschaft
mildert sich und es bilden sich Erbrechte aus, die sehr deutlich
die Analogie des Volksrechtes zeigen, und zur Kenntniß des

letzter» nunmehr auch benutzt werden können. Sie nähern sich der

Entwicklung, die in den Städten schon früher vor sich gegangen

ist.

Die Rechtsbücher, für unsere Gegenden besonders der

hier nachweisbar in praktischen Gebrauch gekommene Sch Wabe

nspiegel, haben schon in jener Zeit den Versuch gemacht,

aus der vorhandenen Mannigfaltigkeit ein gemeines Recht heraus

zu finden, und so ist denn auch für die hier zu untersuchenden

Fragen von großer Wichtigkeit, was der Schwabenspiegel, dessen

erste Abfassung zwischen 1276 und 1281 zu setzen ist (Merkel,
<1e republics àlsiusun.z p. 99—163; Homeher, über das
Verhältniß des Schwabenspiegels zum Sachsenspiegel), darüber sagt,

und muß dieß vor allem aus berücksichtigt werden.

In mehreren Stellen desselben ist vom Erbrechte die Rede.

Hauptsächliches Gewicht kann aber nur auf e. 225 Wsk. (275
ll,s««b.), so wie dann auch auf o. 128 Wsk. (148 Ib»«»b.)
gelegt werden. «. 271 und 272 (324, 325 lbs»»b sind

bloß Uebertragungen von 1. Visu». 92 und 57 und e. 35 und

465 IV. entsprechen fast wörtlich den Stellen des Sachsensp.

I, 33 und II, 26, 1 und sind daher bei der bekannten Art der

Composition des Schwabenspiegels kein Zeugniß für wirklich in
den südlichen Gegenden Deutschlands noch geltendes Recht. Auch

e. 15 W. (14 lbs««b.) lautet zu unbestimmt und ist gerade au
der Stelle, die unter gewissen Bedingungen auf ein Erbrecht der
Mutter schließen lassen könnte, von zu unsicherer Lesart, als daß

darauf etwas ankommen könnte. Dagegen die e. 225 und 128
enthalten eigenthümliche Sätze, die offenbar durch Beobachtung
wirklich im südlichen Deutschland geltenden Rechtes gewonnen
worden sind. Ihre Auslegung ist aber sehr bestritten und es

wird um so nothwendiger, ausführlich darauf einzutreten, als
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Sprüngli in der Anfangs citirten Abhandlung aus dieser Stelle
bereits einen wesentlichen Stützpunkt für seine Ansicht zu
gewinnen gesucht hat.

e. 335 lautet: „Von vster ms^o erben. — 1. 8wer
eine« guote« erbe wil «in, der «ol «werte« bslben dsr suo
z-eboeren: dss i«t der vster inae. 3. 8w» ein vster mse
unde ein inuoter wse brieg^ent ninb ein erbe, dà «ol der
vster inâe erben vor den» inuoter wse. 3. I«t über das

z-unt von inuoter wsj-en dsr bomen, «ô erbeut es der
wuotsr wäge. 4. 8wer »ber einer «ipz»e uâber i«t, es «i

von vster oder von inuoter wsgeu, der «ol se rebte
erben."

Schon bei dem ersten Satze fragt sich, ob der «werte«
bslben dazu gehörende vsterwsg bloß den Mannsstamm im

engern Sinne des Wortes, die lediglich durch Männer mit dem

Erblasser vermittelten Männer, bezeichne, oder hingegen die

väterliche Seite der Verwandtschaft überhaupt. Der Ausdruck

scheint eher für die erstere Bedeutung zu sprechen, wenn berücksichtigt

wird, daß, gleichwie in der lex à^I. et>Vsr. VI, 8 lan««-»

im Gegensatz gegen ku«u« den Mannsstamm im engern Sinne
bezeichnet, so auch der Sachsenspiegel (III, 15, 4; I, 33;
I, 27, 3; I, 45, 1; III, 36, 3) unter den Schwertmagen den

letztern versteht (vgl. Sydow, Erbrecht des Sachsenspiegels, S. 43)
und in I, 9 als besonderes Recht der Schwaben ausdrücklich

erwähnt, daß bei ihnen nur die Schwertmagen in diesem Sinne
des Wortes berwede und erbe nehmen. Allein zu viel
Gewicht kann hierauf doch nicht gelegt werden. In der letztern

Stelle hat der Sachsenspiegel anerkannter Maßen zunächst nur
die sogenannten Rordschwaben, die Nachkommen der schwäbischen

Ansiedler in Sachsen, im Auge, und wo der Begriff von Schwertmagen

speciell definirt werden soll (III, 15> 4), sagt er

ausdrücklich, der Betreffende müsse von «verd bslben dsr
to geboren «in, was immerhin darauf deutet, daß Schwertes
halben zugehören auch in einem weitern Sinne verstanden werden

könne. Gegen diese Erklärung aber, auch wenn man den

Satz nur als eine zur Zeit des Schwabenspiegels nicht mehr

geltende historische Reminiscenz auffassen wollte, spricht entschie-
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den, daß er in vollkommenem Widerspruch mit dem stehen würde,
was wir von dem alten Alemannischen Rechte wissen. Schwertmag

in diesem Sinne würde das weibliche Geschlecht überhaupt
ausschließen, und wenn etwas mit Bezug auf das alte Alemannische

Erbrecht feststeht, so ist es das, daß auch Töchter in
Ermanglung von Söhnen und Schwestern in Ermanglung von

Brüder selbst Grundstücke haben erben können. Dazu kommt,

daß der Ausdruck Vatermag schon seinem Wortsinne nach — auch

abgesehen davon, daß derselbe in andern Anwendungen erwiesener

Maßen nicht diese Bedeutung hat, zu dieser Erklärung
wenig passen würde. Es kann deßhalb der Mannsstamm im

engern Sinne hier nicht gemeint sein, und ist vielmehr anzunehmen,

die Zugehörigkeit Schwerthalben beziehe sich auf die

Verbindung mit dem Erblasser durch dessen Vater im Gegensatz

zu der Verbindung durch die Mutter, und der Ausdruck Vatermag

sei ganz buchstäblich als Mag oder Verwandter des Vaters
des Erblassers zu erklären. Zunächst begreift der Ausdruck die

gesammte ehliche Descendenz des Vaters, dann aber nach

derselben Analogie fortschreitend den väterlichen Großvater und dessen

Descendenz u. s. f. >). Eine mehr in der Mitte liegende

Bedeutung, wornach Vermittlung mit dem Erblasser lediglich durch
Männer verlangt, dabei aber das weibliche Geschlecht selbst nicht

ausgeschlossen würde, ließe sich zwar auch als möglich denken,

und in diesem Falle das Wort Vatermag auch auf den Vater
des betreffenden Magen selbst beziehen; allein die Uebereinstimmung

mit dem alten Volksrechte würde auch in diesem Falle
mangeln und der Schwertmag des Sachsenspiegels doch nicht

genau entsprechen. Dazu kommt, daß das Wort ganz entschieden,

wie sofort sich zeigen wird, mit der Beziehung auf den Vater
des Erblassers oder desjenigen, zu welchem die Verwandtschaft
bestimmt werden soll, im Gegensatz gegen Muttermag als Vcr-

') Mir „Magen" im engern technischen Sinne des Wortes wird
zwar nur die Scitenverwandtschaft bezeichnet und zwar nach dem

Sachsenspiegel I, Z/ S mit Ausschluß/ nach dem Schwabenspiegel
I, « mit Einschluß der Geschwister; häufig wird aber der Ausdruck
auch für die Verwandtschaft überhaupt mit Inbegriff der Ascen-
dcnten gebraucht. Nur die Nachkommen bleiben ausgeschlossen.
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wandten der Mutter des Betreffenden vorkommt, und nun beim

Mangel irgend welchen stichhaltenden Grundes für einen andern

Sinn gewiß nicht zu vermuthen ist, daß ohne nähere Erläuterung
die fraglichen Ausdrücke beliebig auf Vater und Mutter bald
des Erblassers, bald des betreffenden Verwandten selbst bezogen

worden seien. Bezieht man den Satz auf die Verwandten der

väterlichen Seite überhaupt, so steht derselbe in vollem Einklang
mit dem, was über das Alamannische Volksrecht gesagt worden.

Auch der zweite Satz hat verschiedene Erklärungen erfahren.
Man hat namentlich um des vierten Satzes willen meistens

geglaubt, die Regel darin finden zu müssen, daß bei gleicher Nähe
der Sippe Vatermag dem Muttermag vorgehe, während der vierte

Satz dann erkläre, daß das nähere Glied, sei dieß nun Vater- oder

Muttermag, immer den Vorzug habe, so daß also das Vorrecht
der Vatermagen lediglich Bedeutung hätte bei gleichstehenden

sonst concurrirenden Gliedern. Bringt man nun noch den dritten
Satz hiemit in Verbindung, wornach das von der mütterlichen
Seite hergekommene Gut an die Verwandten der Mutterseite
fallen soll, so entsteht, falls man Vatermag und Muttermag als
Verwandte der väterlichen und mütterlichen Seite erklärt, in der

That etwas völlig Undenkbares. Die mütterlichen Verwandten
sollen nicht nur im mütterlichen Gut allein erben, sondern auch

im väterlichen Gut leicht, — sobald sie um ein Glied näher stehen,

die väterlichen Verwandten ausschließen können, und diese

Anordnung wird eingeleitet mit dem emphatisch vorangestellten Satz,
daß nur die väterlichen Verwandten erbfähig seien. Die
Versuche, dieses Undenkbare zu etwas Denkbarem zu machen, sind

verschieden. Siegel (deutsches Erbrecht, S. 65) will den zweiten
und vierten Satz bloß auf die Errungenschaft im Gegensatz zu
dem ererbten Gut, auf das dann der erste und dritte Satz
Anwendung finden würde, beziehen; allein wenn auch dadurch ein

ganz plausibler Sinn herauskäme, so wird doch offenbar gerade
die Hauptsache in völlig willkürlicher Weise in die Stelle, die

davon nichts sagt und allgemein von erbe spricht, hineingetragen.

Sprüngli (Beiträge XI, 423) will dadurch helfen, daß im zweiten

Satze Vatermagen und Muttermagen nur Unterabtheilungen
der väterlichen Verwandten seien, Vatermagen die lediglich durch
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Männer vermittelten, Muttermagen die durch Weiber vermittelten

Descendenten väterlicher Parentelen, wogegen dann im dritten

Satz „4er muster maz-e" die eigentlichen mütterlichen
Verwandten bezeichnen. Er gewinnt damit ein Argument für seine

bereits früher angeführte Auffassung der betreffenden Begriffe.
Allein auch diese an sich ganz scharfsinnige Erklärung hat offenbar

etwas höchst Künstliches und Gezwungenes. Dem natürlichen

unbefangenen Sinne will nicht einleuchten, daß der gleiche

Ausdruck, obschon der Inhalt der Regel von dessen Bedeutung
wesentlich abhängt, ohne alle nähere Erklärung fast an derselben

Stelle in ganz verschiedenem Sinne gebraucht sei. Vaters »»stund

tier wuoter mso werden nicht etwa nach dem Sprachgebrauch

jener Zeit unterschieden von vstormae und muotormac,
wie z. B. die Vergleichung von Schwabensp. <?. 52 (d»»t si
nidt vater« wâ^o, so z-eke i» eine» irer innoter wae als
Vogt) mit dem Stadtrecht von Winterthur von 1297 (Bluntschli,
R. G. I, 484, — ist 4a2 4er di»4o uedster vsttermaA, 4er
iro vogt solto sin, i»e» T« vo^to u»»üs ist —) auf s

deutlichste zeigt ')- Eine solche Unterscheidung wäre auch an sich

höchst spitzfindig und unwahrscheinlich. Mir scheint, die Sache
lasse sich bedeutend einfacher erklären und doch in einer Weise,
welche keinen innern Widerspruch in sich trägt und mit dem,

was sonst vom Alemannischen Recht bekannt ist, in gutem
Einklang steht. Der zweite Satz enthält nämlich kein Wort davon, daß

gleiche Glieder vorausgesetzt seien; vielmehr ist darin dasjenige,
was im ersten Satze gesagt ist, in so fern bestätigt, als auch

hier erklärt wird, daß, wenn zwei Personen erben wollen, von
denen der eine väterlicher, der andere mütterlicher Verwandter
ist, der erstere immer vorgehen solle. Wohl aber ist dadurch im

0 Vgl. auch c, 244 V^ad. — «msA aber moused« sine vrî-
doit doroâea — mit sodson sinor insAen 4ri vo» vater unäe «tri vau
4or muoter, so dat or alleu ira Koiiiue verleit." j. B. mit Oifn. von
Kyburg, A. ZV (Grimm, Weisthümer I, 2t): „od ein — eäolmaua
moiote, à? im 4io Tu Kodöron söltouö, sotTt er 4oun 4io oiuom dorren

Tu XiburA used clsr Kraüsekakt reedt ab, also mit oiuom vattor
uock T>ve^ mutermsAon, oäor mit oiuom mutermsK uoà '/>vo^ vättor
maZou u. s f "
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Fernern angedeutet, was denn auch in den einzelnen Statuten
in umfassendster Anwendung sich findet, daß nämlich in Ermanglung

sich meldender erbfähiger väterlicher Verwandten mütterliche

Verwandte subsidiär als Erben zugelassen werden. Der
vierte Satz steht damit nicht in Widerspruch; denn es ist
darin — wiederum ganz wörtlich genommen — nichts anderes

gesagt, als daß sowohl unter den Vatermagen, als unter den

Muttermagen das nächste Glied erbe. Das war in den frühern
Sätzen, die ganz allgemein von Vatermagen und Muttermagen
sprechen, noch nicht enthalten und hat seine ganz gute Bedeutung.
Der an sich allerdings zweideutige Ausdruck, der zu der An-
uahme verleiten kann, es wolle damit je dem nächsten Vatermagen

oder Muttermagen auch in dem gegenseitigen Verhältniß
der Vorzug gegeben werden, hat gar nicht nothwendig diesen

letztern Sinn. Sobald man festhält, daß nach den frühern Sätzen
Vatermagen und Muttermagen zwei verschiedene Classen von
Erben bilden, die in Folge des dritten Satzes je einen Theil
des Nachlasses beziehen können, so ist es ganz richtig und

genau, zu sagen, sowohl von den Vatermagen, als von den Muttermagen,

d. h. innerhalb dieser Classen erbe je der Nächste. Ganz
dasselbe steht auch in e. 128

Die Fassung des dritten Satzes, der zu Gunsten der Muttermagen

das Rückfallsrecht eintreten läßt, zeigt ganz deutlich, daß

man dasselbe als eine ausnahmsweise eintretende Begünstigung
der Muttermagen auffaßte. Dem alten Alemannischen Rechte

ist sie fremd und auch das Römische Recht, worauf«. 128 CWà)
verweisen will, ist hier kaum von Einfluß gewesen. Dagegen
spricht gerade bei sonst ausschließlichem Erbrecht der Vatermagen
die natürliche Billigkeit so sehr für diesen Grundsatz, daß derselbe
kaum eines besonderen Nachweises der Entstehung oder Herkunft
bedarf. Er mußte für diese Zeit um so näher liegen, als nach «. 128

«it. das Erbrecht der Töchter bereits günstiger gestellt war und die

Söhne nur auf den „suseckel/^ das väterliche HeiiNwesen, vor
den Töchtern noch das Vorrecht hatten. Einzelne Spuren des

Rückfallsrechtes kommen in den Statuten unserer Gegenden vor;
doch sind sie nicht sehr häufig und zu allgemeinerer bleibender

Zeitschrift f. schweiz. Recht IV, Z, hl) 1<) ^
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Geltung ist dasselbe wohl um der praktischen Schwierigkeit seiner

Durchführung willen nicht gekommen.

So liegt also in dieser Stelle des Schwabenspiegels ein

Zeugniß dafür, daß — abgesehen von dem bloß subsidiären
Erbrechte der Muttermagen und dem Rückfallsrechte mit Bezug auf das

von der Mutterseite her ererbte Gut — die Vatermagen allein
die regelmäßigen Erben gewesen seien. Für die Bedeutung der

Bezeichnung Vatermagen und Muttermagen ist noch besonders zu

bemerken, daß, wenn den Muttermagen das Rückfallsrecht auf
das mütterliche Gut ertheilt wird, die väterliche Großmutter
und die durch sie vermittelten Verwandten, ebenso die väterliche

Urgroßmutter u. s. f. zunächst nicht darunter mit begriffen sein

können, während dagegen das subsidiäre Erbrecht in Ermanglung
von Vatermagen Wohl allen Cognaten, die nicht Vatermagen
sind, somit auch den zuletzt genannten Personen eingeräumt werden

will. Die Analogie läßt sich eben im letzten Falle ganz
leicht von dem Erblasser auf dessen Vater, Großvater n. s. f.
weiter führen, während im ersten Falle die zwar ganz conse^

quente, aber praktisch zu künstliche und allzu schwierig
auszuführende Analogie eine weitere Scheidung des Vatergutes des

Erblassers je nach seinem Ursprünge verlangen würde. Zu einer

solchen Ausdehnung des Rückfallsrechtes ist man nun nicht
gekommen, und so findet sich allerdings eine etwelche Verschiedenheit
der fraglichen Begriffe je nach ihrer Anwendung, die aber aus
dieser Anwendung selbst ganz leicht sich erklärt und auf keiner

principiellen Differenz der Verwandtschaftsauffassung beruht.

Wesentliche Bestätigung nun erhält dieses Zeugniß durch
andere — meist übrigens auch bei Bluutschli und Sprüngli
bereits angeführte — Rechtsquellen dieser Zeit.

Unter den stadtrechtlichen Quellen sind in dieser Hinsicht

besonders wichtig die einschlagenden Stellen der Handveste
von St. Gallen, die zwar nach der Bedeutung dieser Handveste

zunächst nur auf die im Weichbilde der Stadt liegenden

Grundstücke, die Lehen der Abtei St. Gallen sind, so wie auf
den Nachlaß solcher in der Stadt wohnender Personen sich

beziehen, die persönlich dem Gotteshause angehören, ohne Zweifel
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aber der Analogie des Volksrechtes folgen und für das Stadt«
recht überhaupt maßgebend geworden sind.

Sie lauten in der ältesten in die Zeit von 1272—1277
fallenden Recension nach gefälliger Mittheilung des Hrn. I»r.
E. v. Gonzenbach:

,,Umlle llis erllin ist s? also« z-isellsklin, srver llissis
gntis illt bat, es si insu sllls will, stirllit ller ms» sne
llint, llen sol «ii» nallister vsttermsz- erllin es si will sllle
man. Vinllit msn aller ller enlleinio, so sol es muotsr
llslll llss nelliste tun.^

„Umlle lliser selllin linte erllin ist e? slsus z-esellskkn,
cl? llint unn will erllint alle si clin llsnt. Olle si ller in-
wellirs llsnt, so erllint si ir »ellistin vatermsFe e? si will
slcle man" N. f. f. '

Es sind diese Stellen um so bedeutender' als in der Hand«
veste nicht nur ausdrücklich gesagt ist, es werde das alte Recht
der Stadt darin bestätigt, sondern auch, es solle das m der Stadt
liegende Gut dasselbe Recht haben, wie <lostin?er vizsin, somit
anzunehmen ist, daß in Constanz dasselbe Recht gegolten habe.

In der Erneuerung der Handveste von 1291 finden sich die

Stellen wieder. Es entsprechen dieselben offenbar genau dem

in e. 225, 1 und 2 des Schwabenspiegels Gesagten und zeigen

zugleich, daß die Muttermagen, denen ein bloß subsidiäres Erbrecht

zugestanden wird, die Verwandten der Mutter des

Erblassers seien. Eben so geht daraus, daß unter den Vatermagen
auch Weiber als berufen genannt werden, deutlich hervor, daß

sie den Schwertmagen des Sachsenspiegels nicht entsprechen.
Ueber das damalige Recht der Stadt Zürich gibt eine

freilich an sich etwas zweideutige Stelle des Richtbriefs (Zus.
zu dem vierten Buche, A. 64, Archiv für Geschichte der Schweiz,
V, 231) einigen Aufschluß:

,,^lle lleiser onll llünz-s llsut ller «tat ünriell ir reellt,
ir ^eriellt unll alle ir Quoten Fewonlleit llsstetet, ^ller vor
allen reellten cls wart »oller ller^og'en Lerellt. von Aerin-
^en, ller lle^ser ?rillericlls vollen Gewalt llatte, llss reellt
ernnweret: » o ein llurz-er /öriell «lielle lîinll llst, si sin
siine oller töelltern, unll stirllst ller llelleines sne elielle
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liperbsn, ckie 8ol cker vatter erben unck sol ckie niuoter
nook ckie snckern ge8wi8tergit bi cke8 vsttsr8 lebeune enbein
reebt 2uo ckern erbe bsn."

Klar ist hier wohl, daß der Vater zunächst allein das Kind

erbt, das ohne Leiberben gestorben ist; aber die im Uebrigen

sehr wahrscheinliche Annahme, daß die Mutter ganz ausgeschlossen

gewesen und die Worte I» ck«8 v»ter8 leben»« nur mit ge-
8wiàrgit in Verbindung zu bringen seien, ist durch die Stelle
selbst für sich allein genommen nicht hinreichend festgestellt.

Von Bedeutung ist auch ein Rathsbeschluß von 1382, der

deutlich darauf hindeutet > daß die Vatermagen zunächst allein

erbfähig gewesen seien, und selbst das Rückfallsrecht zu Gunsten

der Muttermagen nicht gegolten habe, wohl aber Neigung dazu

vorhanden gewesen sei.

cker burgsrineister — 8^en nbereinboinen einer
ewigen ge8etstck. wer ck»8 ckbsin u»8sr burner gut bett
ck»8 i» 8u»ckerlieb von 8iller innler gnbonien wer, wil cker

8Îner uiuoter wsgen cksinit be8orgen, ck»88 8^ cks88elb gut
»»ob 8i»em tock von iin erben, ck«8 msg er wol tuon, nl8o
ob er sne elìeb liperben sb8tirbet unà 8Ìnen gelten nn-
8ebecklieb — unck en8ulent ckie vntsriusgell iin cker gineebt
niebt vor 8in."

Auf gleiches auch in Luzern geltendes Recht weist deutlich

hin der Rathsbeschluß vom 17. Nov. 1384 (Segesser,
Rechtsgeschichte von Luzern, II, 529):

„Die gsineincke Ì8t ubsrein boiuen, wo nnt vatterius-
gen 8Ìnt, ck»8 cko mntermsgsn inogent erben nnt« »n ck»8

vierte glit/^
Es scheint erst hiedurch ein subsidiäres Erbrecht der Muttermagen

bestimmte Anerkennung gesunden zu haben, was sehr für
die Ansicht spricht, daß dieses subsidiäre Erbrecht ursprünglich
überhaupt im Alemannischen Rechte nicht bestanden habe und

erst im 13. und 14. Jahrhundert zur Geltung gekommen sei.

Wenn dagegen in den von den Zähringischen Herzogen oder
nach ihrem Vorbild den Grafen von Khburg und den Herzogen
von Oestreich vom 12. —14. Jahrhundert neu gegründeten oder

mit Stadtrechten begabten Städten die erbrechtlichen Bestim-
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mungen meist anders lauten und dem angegebenen Alemannischen

Rechte nicht entsprechen, so kann dieß nicht sehr befremden.

Für die Einrichtungen der neuen Städte war nicht so fast das
alte Volksrecht, als vielmehr das Muster anderer gleichartiger
Städte maßgebend, und daher freie Veranlassung, dasjenige
einzuführen, was nach den Ansichten der damaligen Zeit gerade für
städtische Verhältnisse passend schien.

Vorbild für mehrere Städte der östlichen Schweiz war das

Stadtrecht von Freiburg im Breiögau. Die älteste Aufzeichnung
des letztern von 1125 sagt in A. 52: „Omni« mnlier pari-
lieabitur viro et e contra, et vir mulieri« erit beres et e

contra." A. 55. ,,8i burgensem ant uxorem ezn« mori
eontigerit relieti« pueri«, postmoàum uno puerorum inor-
tuo alter in bereclitatem «neeeclet, ni«i priu« «livisa tnerint
bons z tune pater sut mater bereâitatem possiàebit/^ Völlig
gleichlautend ist nun die Bestimmung der von den Herzogen von
Oestreich gegebenen Handveste von Bremgarten (Kurz und
Weißenbach, Beiträge, S.239), und aus gleicher Quelle stammt
auch die damit ganz übereinstimmende Verfügung des Stadtrechtes

von Sur see (Segesser,.II, 133). Auch Dießenho-
fen ist diesem-Vorbild gefolgt (Schauberg, Zeitsâr. f.
Rechtsquellen, II, 33). Das bedeutende Erbrecht, das dem überlebenden

Ehegatten hier eingeräumt wird, und die Gleichstellung
der Mutter mit dem Vater begründen ein von dem Alemannischen

Rechte wesentlich verschiedenes Erbshstem. Aehnlich, doch

nicht völlig gleichlautend, ist die Bestimmung der Handveste von

Bern von 1218'), welche als Grundlage des Bernerischen

5 A 4«: „ — quieuvque burKSNses — oovtraxerint, — pare«
sint in omui zurs, et uno äeluneto alter omoia bona ipsins, que re-
liquit, zure bereàitsrio libers et quiets possiàsbit." — A. 47 : „8i
sliquis in oivitate plurs« Llios babusrit, st unieuique portiovöin «ub-
«tantis sue äeäerit, «i oontiKerit klios mori sine nxoribus et liberi«
unum post alium, patri suv eeäet zurg bsreàitario omnis possessiv
eorum. — Lt si pater obisrit et postsa eonti^srit mori unum e kra-
tribus, alii lratrss àiviàent substantism suam inter se et mater von.
Lt sie si omnes moriantur, mater postmoclum omnium keres erit,
mortua autem matre propioquus in coosanKuinitate illius suces-
äst ei."
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Stadtrechtes für das ganze Gebiet des Kantons Bern später so

große Bedeutung erhielt.
Unter den Landrechten ist wegen der alten Freiheit der

Landleute von besonderer Bedeutung dasjenige von Schwyz.
Die einschlagenden, noch heute geltenden Bestimmungen des

Landbuches, wenn auch meist ohne Datum, verrathen doch durch ihren

Inhalt sehr deutlich, daß sie uraltes Recht aufgezeichnet enthalten
und können daher unbedenklich schon für diesen Zeitraum
angerufen werden.

Landbuch (Kothing) x. 126: „ — es sol oued ein dindt
sill anin oder sin »neu erden kür vins druder und kür des

dindt und kür der »nen sedwestvr dindt; und söllent denn die

erdz^ kür sied Fsn ^e an den nüelisten vsttermn^, wer denue
der uäedste ist, der des totten needster vatterwag ist/^

p. 128: — 1389 — „und soll oneli ein vstter sine dindt
erden."

129: „wier sind oued dommen üderein, wo das de-

sedeed, das ein dindt von siner mutter gesednittsn würd,
und das allso gebildet ist, da« inan an im duntlied er-
kennen msjs, od es dar, dou^t, ougen, mund, dennd oder
küsse oder der ssiednea tdeiues oder od es ist mannes —
oder w^de« dünne, dasssld dindt erdett woll vatter und
mutter, od es eelied ist und es «z? üderledt; unnd erdett
es denue, so es erstirdet, sin needster vattermag?/^

Erbfähig sind hiernach lediglich die Vatermagen und ein

subsidiäres Erbrecht der Muttermagen wird nicht einmal erwähnt.
Da auch Kinder von Schwestern in der Stelle S. 126 als
erbfähig bezeichnet sind, so unterliegt keinem Zweifel, daß dieselben

unter der Voraussetzung, daß die Schwester mit dem Erblasser
denselben Vater gemein habe, zu den Vatermagen gehören. Dieser

Folgerung kann auch die Sprünglische Erklärung der Stelle
(Beiträge, XI, 457) nicht entgehen, selbst wenn die letztere richtig

und die Polemik gegen die Erklärung von Bluntschli begründet

wäre, was schon aus grammatikalischen Gründen nicht der

Fall ist.

Noch deutlicher sind die Landsatzungen von Glarns vom
11. März 1387 (Blumer, Rechtsgeschichte, I, 559). A. 5:
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kslieu ouok geordnet und Fvsot2t, wenn ein
erbe in nnsvrw Isnd vsltot wer do dor neekste vsttorwsz-
unit eliok ist von des vstteis von dew «I2 erke KetsIIeu
ist, doe sol d2 selk Fnot eiken und sol die eiksekakt si-
vveF kür sieli z-sn, ksme aller die sipp von dew vster sis
vorlloselloiden ist, unì2 2e dew viordon oder 2e dew künk-

ten und dsnn wuoter wsg llswin, die dew totton wentsellon
von elielisw rvellt useller sipp vvärin, dsnn 2e dew vier-
den oder 2s dew künkten, die sullent dsnn kin kür die

vstterwsz- erllen. Wsrint sller die vstter und vuell die
mnoter wsg; von des kin sn ^eliellor sipp, so siillent si
ouell Fstiell erllen sn sll gevord/^

Den Muttermagen ist hier zwar ausdrücklich ein Erbrecht
eingeräumt, aber nur ein subsidiäres, wie aus der richtigen
Erklärung des Vorzuges der Vatermagen bis zu dem vierten Gliede,
wovon nachher, hervorgehen wird. Ueber die Bedeutung der

Terminologie geben wenige Stellen so sichern Aufschluß, wie
diese. Als Vatermag wird ausdrücklich derjenige bezeichnet, der

init dem Erblasser durch den Vater des letztern verbunden ist,

die Verwandtschaft der Muttermagen dagegen auf den todten

Menschen selbst zurückgeführt, was darauf hinweist, daß

überhaupt die nach Absonderung der Vatermagen übrig bleibenden

Eognaten darunter verstanden werden. Wenn Sprüngli auch

hier unter den Vatermagen nur eine Classe der durch den Vater
des Erblassers mit diesem verbundenen Personen annehmen und
die Muttermagen ebenfalls zu den letztern zählen will (Beiträge

XI, 463 ff.), so ist dieß offenbar höchst gezwungen; der Zusatz:

,,»ud eliell ist von des vsters^ n. f. f. würde nämlich hiernach

statt einer richtigen Erläuterung des Ausdruckes Vatermag
gerade eine sehr nnpassende, unnöthige und bei dem zusammentreffenden

Wortlaut fast nothwendig zum Irrthum führende
Verleitung zum Mißverständniß enthalten.

Den angeführten ließen sich noch manche andere Landrechte

au die Seite stellen. Da jedoch die vorhandenen oder doch

zugänglichen Aufzeichnungen derselben entschieden erst in spätere

Zeit fallen und die Zurückführung derselben auf die frühere Zeit
mit Grund öfters Bedenken und Zweifeln unterliegen könnte,
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wird die Anführung derselben hier besser unterlassen. Das
Schwyzerische Landrecht würde für sich allein hinreichen zu dem

Beweise, daß gerade die ursprünglichsten Landrechte am meisten
den als Alemannisches Voltsrecht angeführten Grundsätzen auch

in dieser Zeit noch entsprechen. Besonders unterstützt wird diese

Annahme auch durch die merkwürdige bei Grimm, Weisthümer

I, 175, abgedruckte Urkunde, betreffend das Erbrecht der

Gotteshausleute von In terlach en von 1404.

Die Gotteshausleute „otkneten, wie sie — geeinbert we-
rin, »I« vor siten uinbe srbsebakten an si boincn was, wie
die neebsten vatterinsgen slleine und nit die »nnteilnagen
in todvollen sn erbsebakten sitliebo« gutes gelassen we-
rin und erde gezogen bettin, das si aber nngötlieb döebte,
und ineindin die seiden alten reedte und gesetsde init un-
ser gnnst sbsespreeben und se vernutsigenne und von d!n
die inuoterinagon so elied reedt dettin gelieb «tard se inaedn
init den vsttermagen" U. s. s.

Hier zeigt sich auf's deutlichste, wie die Ausschließung oder

doch Zurücksetzung der Muttermagen dem alten Rechte entsprach

und dagegen — besonders auch durch den Einfluß der Kirche —
eine gerechter und billiger scheinende Berücksichtigung der Mntter-
magen in dieser Zeit hie und da sich Bahn verschaffte.

Diese Urkunde bildet den Uebergang zu den Hof- und
Dorfrechten. Auch hier tritt als Analogie des Volksrechtes
der bezeichnete Charakter desselben deutlich hervor, seitdem allmählig
— zuerst bei den Hörigen der Gotteshäuser — ein gesichertes

Erbrecht der Seitenverwandtschaft sich gebildet hatte. So
besonders in dem liber rnaneixioruill der Abtei Fraumünster in

Zürich von 1340 (diese Zeitschrift IV, 2, S. 98):
„Vber sol mau wüssen, wo unsers gotsbuss löten,

es »i wib oder man, dbeiner abstirbst ane liberben, so
sol in der reebt vaterinage erben, der oueb unsers gots-
buss ist und in» also naebe gesebatken, da? es ei»» ee

geirren »nag, wo aber das nit ist, so erbet in unser
gotsbuss,^

Damit ist zu vergleichen eine Urkunde von 1242, betreffend
die Gotteshausleute von Wettingen in Uri (Blumer, I, 189):
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,,jus bgzreditsrium in Koni« bominum nobis »ttinentium —
usgue »d «^usrtsm Aenvrstionem tsntummodo devolvotur,
nltr» vsro in remedium »nimsrnm ipsorum eedst elaustro,"
worin, obschon dieß nicht ausdrücklich steht, höchst wahrscheinlich

auch nur die Vatermagen als erbfähig gedacht sind.
Den so zahlreichen auf einzelne Rechtsgeschäfte bezüglichen

Urkunden dieser Zeit mag, wenn sie für diesen Zweck speciell

durchgangen werden, noch mancher Aufschluß entnommen werden

können. Von besonderer Wichtigkeit sind sie für das
persönliche Recht des Adels und fast die einzige ganz sichere und
direkte Quelle, aus der die Kenntniß des letztern zu schöpfen ist.

Bestätigungen der aufgestellten Ansichten finden sich z. B. in den

von der antiquar. Gesellschaft herausgegebenen Urkunden des

Fraumünsters in Zürich, u. 78 vom 9. Sept. 1231:
,,?loverint universi, c^uod á,. mstron» de iVsglinebou,

nxor bu^onis militis dieti Lruu, »niverssm boroditstem
susm in c^u» snoeessit lrstri «uo ^rnoldo militi de IXs-

«xlinebon — seelesiss nostraz eontulit es Ieg;e, lit nos no-
mine «liete eeelesiss nostrg; prskstum msritum suum b. brun
et ipsornm prolom eisdem bonis inkeodsromus guod —
lsetum ost. ^d bee prelstus H. Lruno cliete uxori sue

eorsm nobis sepediet» bons esdem bors proie eonsen-
eiente donsvit. it» ut gualisonm^ue mutstio bst in ipso
et eornndem prole sen per mortem sen per slios essus,
premomorsts nibilominus usumkruetum bouorum — ns-
«^uo sd terminnm vite sue pereipere tensstur, et post-
modo esclem bons seeundum morem redosnt scl bereitem.^

Die Schwester hatte hier den Bruder auch in den Grundstücken

beerbt; das Bedürfniß der Vertretung führte aber leicht

dazu, dieselben auf den Ehemann übertragen zu lassen, in dessen

Geschlecht sie bei dem Vorhandensein von Kindern doch

verblieben.

In n 131 ibid. überträgt ein «sesrdo« Otto deesnus
et plebsnus in kllebbere sein Haus an die Abtei „expresse
seeedente eoniventis st eonsensn lìlii sororis sue, »d-
voesti sui, dieti sn dem Herlveg:« de Aollinebon, ^suxts
eonsuetudinsm et ^jus terre nostre." Da die Vormundschaft
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nach zahlreichen Zeugnissen dem nächsten Vatermag zugehörte,
so kann diese Urkunde wohl als Beleg dafür dienen, daß der

Sohn der väterlichen Schwester als Vatermag galt.
Die bei Sprüngli (Beiträge XI, 431) abgedruckte Urkunde

kann als merkwürdiges Zeugniß dafür angesehen werden, wie in
Uebereinstimmung mit dem Ausspruch des Schwabenspiegels im
13. Jahrhundert ein Schwanken entstand über die Frage, ob

von mütterlicher Seite her ererbtes Gut nicht den mütterlichen
Verwandten zufallen solle. Ein Vergleich wurde hier für noth-

wendig erachtet, um die letztern auszuschließen.

So möchte denn nach all' diesen Belegen der Satz als
erwiesen gelten, daß vom 10.— 15. Jahrhundert das Alemannische

Volksrecht und damit die ausschließliche Erbfähigkeit der väterlichen

Seite der Verwandtschaft — mit Inbegriff indeß der
weiblichen und durch Weiber vermittelten Descendenz der väterlichen

Parentelen — als Grundlage des Jntestaterbrechtes fürAscendenten
und Seitenverwandte in der Regel sich erhielt, zugleich aber die Richtung

der Zeit immer mehr dahin ging, die übrigen Cognaten
günstiger zu stellen und ihnen auf die eine oder andere Weise ein,

wenn auch beschränktes und nachgehendes Erbrecht einzuräumen.

Fünfzehntes und sechszehntes Jahrhundert.
Mit dem 15. Jahrhundert beginnen die Aufzeichnungen der

Statuten viel zahlreicher zu werden, und es wird nun möglich,
in weiterem Umfang das bestehende Recht durch gleichzeitige

urkundliche Beweise herzustellen. Zugleich treten nun aber auch

die durch neue Entwicklung entstehenden Verschiedenheiten deutlicher
hervor und ergibt sich, wie die Statuten in verschiedene Classen

zerfallen, die, ohne im Speciellen kleine Modificationen in sich

auszuschließen, im Ganzen je denselben Grundcharakter enthalten.

Zu dem Gegensatz von Stadt-, Land- und Hofrechten
stehen diese Classen durchaus nicht regelmäßig in Beziehung;
mit der Ausgleichung der Standesverschiedenheiten, wie sie mit
dem 15. Jahrhundert in den Eidgenössischen Orten immer mehr
eintritt, verschwindet überhaupt die Bedeutung jenes Gegensatzes

für den Inhalt der Rechte beinahe vollständig, und es machen
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sich neue Verhältnisse geltend, die für die Beschaffenheit der

Rechte bestimmend werden. Dahin gehört, obschon eigentliche

Gesetzgebung in dieser Zeit im Civilrecht noch wenig geübt wird,
doch besonders der mehr indirekt wirkende Einfluß der Landeshoheit,

der zwar nicht hinreichend ist, um in früherer Zeit in
dem zugehörigen Gebiete entstandene Rechtseigenthümlichkeiten

völlig aufzuheben, aber doch nach Gleichförmigkeit in diesem
Gebiete strebt und in mehr oder minderem Maße dieselbe erreicht.
Das Mittelalter blickt überall noch hindurch, aber die sich

anbahnende neue Zeit macht sich doch fühlbar. Seit Ende des

15. Jahrhunderts zeigen sich auch Spuren des Einflusses des

Römischen Rechts; doch ist dieß fast nur iu den Gegenden der

östlichsten jetzigen Kantone der Fall, das Innere des Landes

hält fast durchweg fest an dem alten eigenthümlichen Recht. Gegen
Ende des 16. Jahrhunderts tritt in der Weiterbildung der
Statuten sichtbar ein Stillstand ein. Der bis dahin gewordene
Nechtszustand fixirt sich wohl für zwei Jahrhunderte. Eine

Erneuerung der Statuten kommt seltener mehr vor und ihre
Erklärung wird mehr und mehr eine gelehrte, nicht mehr unmittelbar
aus das Leben sich stützende Arbeit. Eben deßhalb, zumal auch
die Neigung der Zeit wieder eher auf Beschränkung chintreibt,
tritt die Möglichkeit von Mißverständnissen ein, von denen im
folgenden Zeitraum zu handeln sein wird.

l. Die erste Classe bilden diejenigen Statuten, die dem

alten Rechte völlig treu geblieben sind, die Vatermagen zunächst

allein zur Beerbung rufen und höchstens subsidiür, wenn gar
keine erbfähigen Vatermagen vorhanden sind,'die Muttermagen
eintreten lassen. Die meisten Statuten dieser Classe erwähnen

nur die Vatermagen unbedingt oder bis zum vierten Gliede als

erbfähig; einzelne gedenken nach den letztern ausdrücklich auch der

Muttermagen, und möglich ist bei der Dürftigkeit und Unvoll-
ständigkeit der Aufzeichnungen, daß man bei sonst erblos werdendem

Gut die Muttermagen zn dieser Zeit, bis die beschränkende

Tendenz des 17. Jahrhunderts eintrat, noch allgemein zugelassen

hat.
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Hieher fällt vor Allem das Landrecht von Schwhz, dessen

unverändert bleibende Bestimmungen bereits angeführt worden

sind. Für eine Beschränkung der Erbfähigkeit der väterlichen
Verwandten auf das vierte Glied scheint auch hier ein Beschluß
der Landsgemeinde von 1610 (Landbuch, Kothing, S. 177) indirektes

Zeugniß zu geben. Während nämlich in demselben die alte

Satzung, daß Unehliche von allem und jedem Erbrecht ausgeschlossen

sein sollen,, von neuem eingeschärft wird, sollen ehliche Kinder
von Unehlichen (von unehlichem Stamme ehlich geborne) Großvater

und Großmutter beerben können, falls diese keine

Blutsverwandten »von väterlichem ehlichem Stammen olà biß
in vierten Grad" hinterlassen. Diese letztere nähere Bestimmung
des Erbrechts ist kaum nur für diesen Fall besonders aufgefunden

und festgesetzt, sondern scheint darauf zu deuten, daß

überhaupt die gewöhnliche Erbfähigkeit mit dem vierten Gliede ein

Ende nehme.

Ebenso erwähnt das Artikelbuch von Gersau (Kothing,
Rechtsquellen der Bezirke von Schwhz, S. 107) als erbrechtlichen

alten Fundamentalsatz: „Der nììobà sum Lint, ller
nsobsts sium <4ut, »klein v»term»ro!iig:."

Das alte Landbuch der March aus dem Anfang des

15. Jahrhunderts sagt in A. 5 (Kothing, S. 25): ,,e» soll
neb ein lutter «in Kinà erben uncl àsrnseb »Ilvve^en rler
neebst vutter m»F, uià das es ein ee «ebeiâot;" und in
A. 6: -fitem — in dem Landbuch von 1756, A. 9 (Kothing,
S. 114): àsrumb »neb — «las ein »a Ir enn^ nüt «oll er-
den, »I« ein mutter Ire binll oeb unt erbt."

Auch das Stadt- und Amtbuch von Zug von 1432 und

1566 (diese Zeitschrift I- 2, S. 31) gehört ohne Zweifel hie-

her. Als Erbe des ohne Nachkommen gestorbenen Kindes wird
in Art. 17 der Vater genannt, in Ermanglung des Vaters der

"Aene so das Kind von einem Vater hatt vor sines Vaters
Geschwistergit." Von einem Erbrecht der mütterlichen
Verwandten ist nirgends die Rede; nur findet sich in A. 19 die

Singularität, daß von mehreren väterlichen Geschwistern
diejenigen, welche auch dieselbe Mutter mit dem Erblasser gemein
haben, im mütterlichen Gut den andern vorgehen sollen.
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Eben so scheint in Nid Wal den nach dem alten Landbuch

dasselbe gegolten zu haben, in so fern wenigstens die Behauptung

von Sprüngli (XI, 460) richtig ist, daß ein Erbrecht der

Muttermagen erst in einem Gesetze von 1731 erwähnt sei. Die
Stelle des alten im Jahr 1456 angefangenen Landbuches lautet
nach Sprüngli:

„item oueb ist berett und von alter der nnnsers lants
brueb und räebt gesz-un, à se der näebst vattermsg und
el^eb sind erde» stillend."

Ferner erwähnt das Erbrecht der Grafschaft Baden von
1637 (Pestalutz, Statuten II, 307) in A. 6 als bisherigen
Brauch, daß die nächsten Vatermagen einander erben sollen,
und sagt in A. 2, die Hälfte des von einem Ehegatten
hinterlassenen Gutes solle den rechten und vom Vatermag herrührenden

nächsten Erben, die Hälfte dem überlebenden Ehegatten
zufallen.

Eben so sagt das Stadtrecht von Mellingen von 1624

(abschriftlich im Besitze meines Freundes Schnell nebst den

andern Aargauischen Statuten), die nächsten Vatermagen sollen in
allen sich begebenden Fällen die nächsten und rechten Erben heißen

und sein.

Sehr bestimmt findet sich dasselbe System, unter Zulassung
jedoch der Muttermagen als subsidiärer Erben, in dem Amtsrecht

der untern freien Aemter von 1595. Nachdem hier
gesagt worden, daß der Vater die ohne Nachkommen verstorbenen
Kinder erbe, die Mutter nicht, heißt es:

„Wann in disem Vmbt ein Kesebvrnster^it obne I,eibs
kl,den todt« abgabt — alsdann die lebenden vom Vater
reebt Hesebvvüsterzrite seind obnan^eseben von s^vez- oder
mebr blätteren erseu^t, dises Verstorbnen Hesebwüsteri^-
ten verlassnen <3uts glsieb Krben sein sollen. — Legibt
es sieb, dass ein <4esebn-iisterijzd obne «beliebe lbsibser-
bsn todt« versebeidet, von der Uuttvr Keseb^vüsterigde bin-
ter im verlasst, dieselbe seiner Verlassensebailt niebt tabizp

sind. — I'raFt es sieb su, ein Nanu aid X^eibsxsrson obne

I^eibserben, desgleieben obne Lrnderen nnd 8eb^vs»teren
versebiden, vom Vatermaz- reebte ^e«eb>vüsterte Kinder
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vorb»i»ckon sîoil, «liesslbkn «lie Verlsssellsebskt, «leni« sis
àer »bg:estorbneo person ^leieb n»eb ^elreunckt unà ver^
wsnckt, «lurob un<1 «lureb Fleiebs Lrben sinà. — In »lien
unà Decken lieibs unà Outs ^utr»j>enàsn lkrbksllen àer
V»terin»F vor nlâni^blieb erlit unà seuobt, kii^t es siel«

»ber, à»« Vsterin»^ »b^estorben ist, »Isàsnn erbt un«I

s?euebt Alutterina^/^
Kinder von Schwestern der väterlichen Seite werden hier

ausdrücklich als Vatermagen aufgefaßt.
Ganz dieselben Bestimmungen sind auch in das Amlsrecht

von Bettwyl von 1604 aufgenommen.
Eben so sagt das Stadtrecht von Rapperschwhl

(Erneuerung von 1582), welches im Uebrigen das der folgenden
Classe angehörende Zürcherstatut von 1419 benutzt hat:

„Ob es »ber s»eb wäre, àsss v»tteriu»F nieinsnàts
nrebr vorbsnàen wäre ocker se^n würcks, so soll »Is-
àsun Alutterin»^ »Ilwez^en ckis näebste I/inie reebte kir-
bei« ssz-n.^

Endlich scheint auch das Stadtrecht von Frauenfeld
(diese Zeitschrift I, 2 », S. 68), wovon später noch näher zu

handeln, wenigstens seinem ursprünglichen Sinne nach hieher zu

ehören.
II. Zur zweiten Classe sind diejenigen Statuten zn zählen,

die, ohne den Grundgedanken: vorgehendes Erbrecht der Vatermagen

und nur subsidiäre Zulassung der Muttermagen, fallen

zu lassen, doch das gegenseitige Verhältniß für die mütterlichen
Verwandten etwas günstiger reguliren. Die Vatermagen gehen

hier nur bis zum vierten oder dritten Gliede unbedingt vor;
sind keine Vatermagen dieser Nähe vorhanden, so tritt dann —
mit im Einzelnen etwas abweichenden Bestimmungen — Con-

currenz zwischen Vatermagen und Muttermagen ein.

Hieher gehört vor Allem die Verordnung der Stadt Z ü-

rich vom 12. Rebmonat 1419, die in solcher Einläßlichkeit und

Bestimmtheit in dieser Zeit allein steht und wohl schon deßhalb

über den nächsten Kreis ihrer Geltung, selbst über dasZürche-
rische Staatsgebiet hinaus Einfluß erlangt hat.

Die Verordnung lautet in dem auf das Erbrecht bezüg-
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lichen Theil: „Wir cier liurgornceister, ciie rstic unci cier

gross rstic, cien msn nennt ciie nwe^ icunciert iîurielc, tun
ne wissen, sis untnicsr vii geliresten ist gewesen von ericen

wegen so ci» vsliont »Isrus msn sied n!t wol gerielcten Icon«!

von cier sipzc wegen — ciss wie cio mit gemeinen eiulcel-

iigem ist ciiser nscligeselcrilcen gesst^ten unci orcinungen
mît einancler üliericomt s^on: —

1. civs ersten cias ein elielc liinct sin v»tter unci mna-
ter eriion sol unci vin vstter sine iîinci, ciie nielit elivlce
lcinci icincier inen Isssent. — 2. cisrnseic soi ein geswister-
git ci^ »ncier, ciss sz^en iînsicen ocier tooictern, ciie vstter-
lislii oliolie geswistergit sint, ouelc ensncier ericen, ciie nieict
elielc liliericen IisncI, unci soi ein mnotsr ir Icincl nieict er-
lien. — 3. clsrnselc sulient Icrncisr Icincl ericen für swester
icinci, weren sicer nieict Izruàer Icinci «i», so mugon cisnn

swester liinci ericen. -— 4. oneii soi ein sn^ sines siines
Icincl ericen, oi» ciie sn vstter unci sn elielc liliericen sici s»
eiieice geswistergit, ciie von ciein vstter geswistergit weren,
slcsterlcent, — 5. es soi vueic ein iciicci »inen snin unci «in

snen eriion, à s^en iînsicen ocier toeictern, ist ciu «ier sn^
unci ciie sna su elielc liliericen sicgsut, es were cisnn ci^

cisrin clicein gmeeict mit eines rstes willen Iceseiteeicen were
ocier noeic Iieseiceelie. — 6. item unci wenn ciie sizcpseicskt
ciskür Icin Icumpt, wer àsn lies toten menseicen vstter siler-
neelcst sipp ist, cier soi «ien seiicsn tottsn menseicen ericen,

usgsnomen ein sns ciie sol nit eriion. — 7. item siior cisr-
naolc cl« ein vsttormsg 2e cier funkten unà ein mutormsg
v.s cier vierten linken ne geiielcem eric gsn sullen, unci wol-
iiolce ccicer ciie künktsn linken in gslielcer linken stsnci es

s^en vstter ocler mutermsgen, ciie sullenci ouelc ne geiielcem
eric stsnci ienier cner usicin sis vorr msn cin geroeicnen
icsn. —

Wir Icsicon ouelc uns oricent, cin ciie unsern in unsern
eigenen gorielcten suncieriisr sn âem /urielcsee ciie vorge-
selcrilien reoicten unci gosstnten lcsiten unci cisici lielilion
sulient »Is wir uugoksrlieli.^

Die Verordnung findet sich — nur etwa unter Aufnahme
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eines Eintrittsrechtes der Enkel — wieder in der Öffnung von

Dürnten, dem Grüningeramtsrecht, den Amtsrechten
von Regenstorf und Wädenschweil und der Öffnung von
A es ch. Zu beachten ist dabei, daß nach Sprüngli (Beiträge Xl,
473) in einem Entwurf zu dieser Verordnung ausdrücklich steht:

„wann vattermag da 8^ge 2U der vierden linken und llitt
witer, das dann da muttermag nnt^it erbe» solle in debei-
neu weg," womit dann auch die Fassung des Wädenschweiler

Herrschaftsrechtes (Pestal. II, 162) übereinstimmt.
Wie ein Beschluß des Zürcherischen Rathes von 1427

(Sprüngli XI, 437) wornach „von derselben gesat^t den

von ksperswil Nlld andern Inten absebriktsn" gegeben worden,

erwarten läßt, findet sich ein Theil der Bestimmungen wörtlich

auch in das Stadtrecht von Rapperschwhl aufgenommen;
doch sind hier Bruder- und Schwesterkinder gleichgestellt. Und
eben so beinahe wörtlich — aber ebenfalls mit Gleichstellung
der Bruder- und Schwesterkinder — findet sich die Verordnung
wieder in dem Keller am tsrechte in der Recension von 1577.

Ohne nachweisbaren äußern Zusammenhang enthalten ganz
ähnliche Bestimmungen folgende Statuten, deren einschlagende

Stellen, wenn auch meist schon anderwärts abgedruckt, doch um
der Uebersichtlichkeit und Vollständigkeit willen auch hier Platz
finden mögen:

Landbuch von Uri: „dessen sind wir überein boinen,
welebsr dem todten menseben sllernäebst gekreundt ist von
des todten menseben vattermag, dass der des todten
verlassen gnts ein erb sein sol und naiulieb das die perso-
neu von vattermag alss obstet vor mnttermag erben sollen,
welieber dein gestorbnen in dem vierten oder näeber ge-
kreundt sind; weliebe aber den» todten in» künkten grad
vattermag mit kreuncksebalkt verwandt, die sollen mit sammt
den Personen, so dem todten von mutermag am naebsten

verwant sind, (erben), und aber niemand vom vattermag
im klinkten grad vorbanden, dass dsnnetbin die naebsten
krennd muttermsg erben sollen sein." Hiemit stimmt überein

das Landbuch von Livenen, das aber außerdem noch den

Satz: wann aueb ein sobn abstirbt obne eliebe libssrben
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unst allein stie mutter binterlssst, alsstann erbt stie mutter
sammt stes verstört,neu «obns blutsvorwanstte» vattermsA
in stem künlkten jrrsst; wann aber l»Iutsverwanstto vsttvr-
ms^ iu näberem j-rast vorbansten, «o wirst stie mutter vu»
ster srbsebalkt Feüsseret."

Landbuch von Glarus von 1448:' „unst wer stsnn aller-
neeli8t Ist von stes vatter 4er stas erl, Feiassen batt un<1

elieb Ist, sol stss best reebt ban ?u erben bis In «In» stritt
Feilst, unst von stem stritten Feiist bin wer stann aber ster

sllernaebst Ist von vattermsF oster muttermaF, sol stas best
reobt ban ?u stemseiben Futt ?e erben."

Hofrodel von Reich en bürg von 1536 A. 43: „Item aueb

ist unsser bolks reebt, st? ksttermsF soil erben vor mutter-
msF lös ulk st? tlertt glist, unst von stem ilerte» glist bin
soll katermsF unst muotermaF mitt einanster erben, unst

sinst s) best) glieb naeb, sonst s^ aber mit einanster erben"^

Landbuch von Sbwalden: ,,alle erb sollen kür sieb
stem niiebsteu vater naeb, unst iusvnsterbeit wo einer «ins

glists nüeber bann gereebnet wersten staun ein anstvrer,
slsstsnn stemseiben nüebsten glist stss erb kolgen solle, ober
kür stss vierte glist stem vster naeb; wo stsnn mutter nseb
sls nseb gereebnet wersten mag sl« vster nseb, stie sollen
stsnn kürobin ?u gliebem erb bomen."

Landbuch der Herrschaft Gaster von 1564 A. 64 und
damit gleichlautend das Stadtbuch von Wesen: „wer stes tostten
msnseben, so stss erb gelassen bst, vstsrs nüebster ebli-
eber blutskrünst ist, ster ist reebter erbe unst gat slso vster-
mag vor biss an stss vierte glist. — unst wenn bein nseb-
ster blutskrünst von vstermag unst ebliebem berbomen stsnn

?um vierten ware unst von mutermag aueb bein nüeborer
unst von ebliebem borbommen staun ?um vierten wäre, sts

sollen s^ mit einanster erben ein )este person so in selbem
gliest ist glieb vil, ob aber muttermag von ebliebem ber-
bommvn stenn?umal nüeber blutskrünst wärsnst staun ?um
vierten, so soll «las nüebste eblieb blut stann?umsl erben."

Siadtrecht von Luzern, theilwcise indessen mit eigeiithüm-
Leitschrifl f. schweiz. Recht IV. Z. i.1) 11
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lichem Charakter. Es gehört hieher (nach Segesser, Rechts-

gesch. II, 529) ein Nathsbeschluß von 1428:

,,Het null buntlort vorsinneut si«:b einbellibliob, llas

unser stattreebt ist uull >vir von alter lang^ xit also bar-
bonion sint «in«1 es in «ler bs^elle init einer ^autxen ge-
ineinll einbelliblieb vva^t ukgosetxet, «las ein ges«visterjs!t
binll, es s^en svvesterbinll o«Ier bru«lerlìin«I, glieb erben
sollen, aber llskür liin sol vaterinag kür g:gn untx an llas
viertle î^>!«l onil an ileinsellien ^lill aueb, uull »lakür bin
solìent aìier vatvrinagen unà mutterinagen «lie glieb uaeb

sintl glieb erlien, vveller teil aber an «len Fli«lern niieber
ist, ller sol vornan an «lein erbe."
ferner das Stadtrechtbnch von Luzern vom Ende des 15. Jahrhun ¬

derts: ,,^vir babenll gesetxt xu unserm stattreebt, «las vater-
mag erlien solon«! untx an à «lrittglill o n <i «Ix seil» «lritt z>Ii«i

«larin beslossen, »lx es ouel« erlien sol, uncl «las tier«le gllill so
lsn«l vatermaF un«1 mutsrmsF jxlieb erlien."

Endlich ebenfalls in eigenthümlicher Weise das Stadtbuch
von Wallenstadt von 1629, dem aber ein älteres Stadtbuch

zu Grunde liegt:
A. 39: ,,!tem aueli ist «ler statt reebt un«l alt lier-

bomen, «lass brnllerbinll un«l sebvvüsterbinll, «lie von einem

vatter gesebvvistriget sinll, «len ersten ankalil sollencl glieb
erlien; uncl clenii clannetliin stau«! sebvvüsterbinll binller sieb
uncl kslirencl I»rüllerbii«ll, «lis voiu reeliten staininsn vatter-
uiareli sinll, kiir un«l erlienil liiss an «lass viert glliell, unll
«len llannet bin erben clie, so «len, taten menseben, von
«lein «lass erb zxskallen ist, aller naebst g^esipt sinll ess

sz-e von vatter oller von inuottsr ou ^ntrag.^^
ill ach allen diesen Statuten — mit Ausnahme nur derjeni

gen von Glarus und Luzern, welche den Vorzug mit dem dritten
Gliede abschließen — sollen die Vatermagen bis und mit dem

vierten Gliede vorgehen. Die Rechte von Obwalden, Reichen-

bürg, Wesen, Gaster lassen hierauf die Muttermagen bis zum
vierten Gliede, Glarus und Luzern bis zum dritten Gliede

folgen, und vom fünften, resp. vierten Gliede an Concurrenz der

Pater- und Muttermagen gleicher Glieder eintreten. Uri und
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Livenen dagegen lassen das fünfte Glied der Vatermagen noch

concurriren mit allen Mutterinagen bis zum fünften Gliede, und

Zürich läßt diese Concurrenz eintreten mit Muttermagen des

vierten Gliedes, so daß das fünfte Glied der Muttermagen dein

fünften Gliede der Vatermagen nachgeht und erst hernach die

gleich nahen Glieder der beiden Seiten auch gleichberechtigt sind.

Zweifelhaft bleibt nach dem tetztern Statut, ob die Muttermagen
bis und mit dem dritten Glied den Vatermagen des fünften
Gliedes vorgehen oder mit ihnen concurriren. Bluntschli nimmt
das erstere an; allein die Analogie der Statuten von Uri und
Livenen spricht eher dagegen, so wie namentlich der Umstand,

daß das Hervorziehen des fünften Gliedes der Vatermagen bei

dieser Annahme auch gar zu wenig reelle Bedeutung hätte uud

allzu sonderbar erscheinen müßte.

Einige zweifelhafte und bestrittcne Punkte verlangen noch

nähere Erörterung. So vor allem aus die bis jetzt versparte

Frage, wie das vierte, rv«x. dritte Glied, welches die

regelmäßige Begränzung des Vorzuges der Vatermagen bildet, zu
verstehen sei und ob nicht eine Erklärung dieser auffallenden Ab-
gränzung, von der auch früher schon Spuren erwähnt worden

sind, gefunden werden könne.

In letzterer Hinsicht nun hat unstreitig Blumer (Rechts-
gesch. l, 189) die richtige Erklärung bereits gegeben. Es hangt
die Begränzung unzweifelhaft mit dem kanonischen Eheverbote

zusammen. So weit dieses reicht, so weit erstreckte sich nach

sehr nahe ' liegender Auffassung die eigentliche Blutsverwandtschaft

im engern Sinne des Wortes. Wurde ja von der Kirche
selbst, so lange das Eheverbot noch weiter reichte, angenommen,
unter Personen, die noch als verwandt gelten und deren

Verwandtschaft noch nachgewiesen werden kann, sei überhaupt die

Ehe verboten. Die rechtlichen Wirkungen der Verwandtschaft,
vor allem die Erbfähigkeit, wurden mit dieser Grenze völlig
abschlössen, oder doch entstand dadurch ein Abschnitt, der zwischen

dem engern und dem weitern Kreise der Verwandtschaft eine

Grenze zog und eine rechtliche Bedeutung der letztern nur noch

in sehr untergeordneter Weise bestehen ließ. Es ist sehr begreiflich,

wie, nachdem einmal eine solche Grenze bestand, dem sub-
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sidiären Erbrecht der Muttermagen, das man etwas begünstigen

wollte, von dieser Grenze an der Zutritt verstattet wurde. Der
wirkliche Beweis für diese Erklärung liegt nun in folgenden

Thatsachen.
Das Eheverbot wurde bekanntermaßen im Jahr 1216 durch

Jnnocenz III aus den vierten Grad kanonischer Zählung
beschränkt, während dasselbe früher, zum Theil aus Mißverständniß

der civilen Zählungsweise, nach und nach bis zum siebenten

Grad ausgedehnt worden war (e. 8 X. de eo»»ang. 4, 14).
Es trifft also diese Grenze genau mit derjenigen zusammen,

welche regelmäßig dem Vorzug der Vatermagen gesetzt ist. Wenn

mitunter auch das dritte Glied als Grenze des letztern vorkommt,
so beruht dieß nachweisbar auf besondern, das frühere Recht

modificirenden Beschlüssen, welche die Muttermagen noch etwas

mehr begünstigen wollen. Dazu kommen dann ausdrückliche Zeugnisse

für den fraglichen Zusammenhang. Blumer verweist
bereits auf die unter den Statuten der ersten Classe erwähnte
Stelle des alten Landbuches der March. Ganz ähnlich sagt das

Khburger Grafschaftsrecht, A. 56 in der Recension von 1675:

„und vart die erb»ebalt sl«o lur sieb u»bin, »o verr man
die lrünt»ebakt Fereebnen mag' unz ds e« ein ee »«beiden

wag." Ebenso die Öffnung vonTanegg und Fischingen (Grimm,
W. I, 275): „und die erd»ebatkt wert untz da» e» ein ebe

»«beiden mag." Dasselbe bestimmt die bereits früher abgedruckte

Stelle des liber waneixioruw der Fraumünsterabtei in Zürich.
Um dieser Bedeutung willen erscheint die Grenze des vierten

Gliedes in mehrfachen Beziehungen als wirksam. Es kann die

Erbfähigkeit überhaupt damit ein Ende nehmen oder der Vorzug

der Vatermagen vor den Muttermagen oder das Familienerbrecht

des Hörigen gegenüber dem Erbrecht des Herrn (Öffnung

von Bubikon, Grimm, W. I, 68: „und »öllieb erben
bvstan unnd bl^ben bi« SU du» viert glid — und wenn e»

also über da» viert glid bowt, da» denn dewnaeb da»

bu»» — de» bu»o» eigen lüt —- lallen und erben wag".
Es ist das vierte Glied auch Grenze der Verwandtschaftspflicht

zu rächen. Landbuch der March, A. 38: „ — wellsr wit
«im inn krid bund — da »ond oueb »I lründ, so ein zu
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reichen lisiinst, mit eil» in trist stsiw uniin stiosolll «seil
nnst ist stas ulk stss Lerst z-Iist/^

Entlibucher Landrecht von 1489 (Segesser II, 599): Einen

Erschlagenen rächen die Verwandten bis zum dritten Glied,
darüber hinaus nicht. Lnzerner Rathsbeschluß von 1487
(Segesser ll, 205: „als vor Ilichent ist, selber ein ölst eine

xe eichen ölst xe reellen Ilsnt, à stie us streiten sollen/''
Und noch in der Zürcher Ausstandsordnung von 1729:

--In Malefiz-Sachen erstreckt sich der Ausstand bis in den vierten

Grad der Blutsfreundschaft, sowohl des Maleficanten, als

deren, so von ihm beschädiget werden, maßen die Rache bis in
das vierte Glied gestattet ist."

Endlich wird auch das Zeugniß für die freie Geburt in
dieser Weise beschränkt. Öffnung von Winkel (Grimm I, 87):
„Wer oiiloiil Isiltgi sis» veilomstot wirst —, wsg ster st»ü

stör Iierrscchskt nit alisot^ou wit swe^ uluterius^eu oust ei-
new vsterwsgeii, stie eiusnstsr sis naeli «Z'en, sts? sz^ ein

e wol Aeselleisteil mag, ster bört einsw Isntgrsken ?u wit
li^i nnst wit Fut.^

Dieser Zusammenhang wirft nun aber auch ein entscheidendes

Licht auf die streitige Frage, wie das vierte Glied, bis

auf welches die Vatermagen vorgehen sollen, zu verstehen sei.

Bluntschli ist nach früherem Schwanken (Monatschronik III, 199,

IV, 23) in der Zürcherischen Rechtsgeschichte zu der freilich,
wie es scheint, in dem deutschen Privatrecht II, 147 wieder

aufgegebenen Ansicht gekommen, der in den Statuten enthaltene
Gegensatz der Vater- und Muttermagen werde auf die je von
dem Erblasser gleich weit abstehenden Parentelen bezogen, und

seien hiernach die Muttermagen nur von den Vatermagen der

entsprechenden Parentel bis zum vierten Gliede ausgeschlossen,

während sie den Vatermagen fernerer Parentelen, so z. B.
mütterliche Halbgeschwister den väterlichen Geschwistern des Vaters,
vorgehen. Nach dieser Erklärung würde dann allerdings das

Erbrecht der Muttermagen keineswegs mehr ein bloß subsidiäres

sein, und der behauptete nahe Zusammenhang der Statuten
dieser Classe mit denen der ersten Classe wäre keineswegs
vorhanden. Allein eS kann, wie dieß auch Blumer (Rechtsgesch. I,
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519) und Segesser für das Luzer.ierrecht (II, 532) angenommen

haben, diese Erklärung nicht richtig sein. Der vierte Grad
kanonischer Zählung, mit dem das Ehehinderniß zu Ende geht,
ist unzweifelhaft das Verhältniß, in dem zwei Personen stehen,

deren beiderseitige Entfernung von dem gemeinsamen Stammvater

vier Glieder beträgt, die vierte Linie oder das vierte Glied
der vierten Parentel nach deutscher Zählung («nbrino u-»ti).
Für diese zwei Personen und alle, welche sich näher stehen, gilt
das Eheverbot und ist, da der Zusammenhang zwischen Eheverbot

und Erbrecht erwiesen vorliegt, dasselbe auch mit Bezug auf
den Vorzug der Vatermagen bis zum vierten Gliede, denen das

ordentliche Erbrecht zunächst eröffnet ist, anzunehmen. Dieß um
so eher, als der Sprachgebranch des deutschen Rechtes, der,
wenn das, Verwandtschaftsverhältniß zweier Personen bloß durch
die Zahl eines Gliedes bezeichnet wird, regelmäßig Personen

gleicher Linie, d. h. die gleich weit von dem gemeinsamen Stammeshaupt

abstehen, 'M Auge hat, hiemit vollkommen übereinstimmt.
Vatermagen des vierten Gliedes sind demnach diejenigen, die zu
dein Erblasser im vierten Gliede der vierten Parentel stehen;
sie sollen nebst allen, welche als näher gelten, den Mnttermagen
vorgehen. Näher als das vierte Glied stehen nun unzweifelhaft
alle diejenigen Personen, deren mit dem Erblasser gemeinsamer
Stammvater sowohl von ihnen, als von dem Erblasser um
weniger als vier Glieder entfernt ist. Dagegen kann zweifelhaft
sein, ob weiter als vier Glieder entfernte Personen der ersten,

zweiten und dritten Parentel, bei denen also nur auf der einen

Seite ein Abstand von mehr als vier Gliedern von dem gemeinsamen

Stammvater sich findet, ebenfalls inbegriffen seien. Mit
Bezug auf das Eheverbot ist die Sache streitig; neigt sich auch

die herrschende Ansicht jetzt eher dagegen (Weiske, Rechtslexi-
con III, 541), so ist damit noch nicht gesagt, daß die ursprüngliche

Auffassung der Verwandtschaft nicht dafür gesprochen und

nur anderweitige Rücksichten zu einer andern Annahme geführt
haben '). Und so kann auch mit Bezug auf das Erbrecht etwas

') Merkwürdig ist/ was der Schwabenspiegel darüber sagt
(v. 343 XVaü.) : „>Vor äem siistora sstip ist bèltentbalb zer vier-
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völlig bestimmtes nicht gesagt worden. Es ist möglich, daß die

fraglichen Personen, indem man nur den Abstand auf der Seite
des Erben zählte, als nicht inbegriffcn gegolten haben. Scheint
doch sogar ein Gesetz von Zug von 1665 (diese Zeitschrift I,
2, I,, S. 5,5) selbst bei den eigenen Descendenten des Erblassers
eine praktisch freilich sehr wenig bedeutsame Beschränkung des

Erbrechtes auf das vierte Glied vorauszusetzen. Allein es finden

sich auch und zwar aus früherer Zeit in verwandter
Anwendung entgegen gesetzte Zeugnisse:.

Landbuch von Gaster, A. 26: ,,W»n 2won mit eins»
dern in lrid liommont, so ist doro soder, «o tridou gibt,
mit lles gegensaebors lilutslrnnden, es s^e vster- old mu
te>'M!ig «lie ilnn zinm «teilten oiler nnebee sind, im lenten.
nnd nan die blutski iindsebakt «u (ter einen szlen >viter
«kenn i?um dritten gvvieben und au der andern siten
uoeb xum dritten n sore, so soll der kriden gelten gegen
den, so rv^tor gen iebsn, alle)) ^1 Ziuo einer s^tvn naeb die
blut.skrnndsvbskt i?um dritten still stat."
und da im Zweifel eher anzunehmen ist, man sei dem reinen

Principe der Parentelenordnung treu geblieben, so sprechen die

überwiegenden Gründe dafür, daß nach ursprünglicher Meinung
die drei ersten Parentelcn als vollständig mitinbegriffen gedacht

den sipp, die miigent anender ?o ê n't nemen. Hand aber si
einander geuomen, so muos mans scbeidou. sind aber si uneviissenle-
lieb ?,e semen Icomen, — so muos mr > si doeb sebsiden.— kiimend
si aber eiubalb an d'o lim iten sips, anderba'b ?er vierden, man sot
ir nit scbeiden. — rad sind si sinbalb ?.er tön Uten sipp — und —
anderdalb xer driven sipp — daonoelit sol man ir nit sobeidvn, ob
si unvriissent /un eurnder bomen s int, vriissent si vol das si enan-
der sipp varent, so muos man si scbeiden " Die Stelle scheint
vorauszusetzen, daß das Princip auch in dem letzten Falle eigentlich
Anwendung des Eheverbotes verlange; allein, wenn die Ehegallen
unwissentlich gehandelt haben, wird aus BilligkeitSgründen eine

Ausnahme verstattet. Das reformirte Zürcherische Eberecht nach

den Satzungen von I5Z» setzte dem Eheverbot als Grenze den dritten
Grad gleicher Linie, und hier wurde - wenigstens nach Breitin-
ger'S „Anleitung, die Freundtschast auszurechnen" von i«s«— das
Eheverbot als anwendbar angesehen, wenn die eine Person im zweiten,

die andere im vierte» Gliede stand.
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worden seien. Das hindert nicht, daß nicht, zumal die Falle
der Anwendung selten waren, die Sache späterhin vielleicht als

zweifelhaft gelten und auch entgegengesetzte Entscheidungen
vorkommen mochten.

Ein zweiter Punkt, der näherer Erläuterung bedarf, ist die

Bedeutung der Vatermagen und Muttermagen in diesen

Statuten. Nach Allem, was bereits hierüber gesagt worden, und

bei dem nachgewiesenen Zusammenhang, in dem die Statuten
dieser Classe mit denen der ersten Classe stehen, muß von vorn
herein die Vermuthung dafür sprechen, daß auch hier Vater- und

Muttermagen in dem früher angegebenen Sinne zu verstehen

seien, nämlich unter Vatermagen alle Descendenten des Vaters,
väterlichen Großvaters, Urgroßvaters u. s. f., unter Muttermagen
alle übrigen Cognaten. Es spricht nun aber auch der specielle

Inhalt der Statuten selbst entschieden für diese Bedeutung.
Ausdrücklich werden die Vatermagen bezeichnet als eheliche

Blutsfreunde des Vaters des Verstorbenen in den Statuten von Gla-

rus'), Wesens, Gaster. Eine specielle Anwendung, wornach
die Mutter des Verstorbenen speciell als Muttermag, neben

Vatermagen des fünften Gliedes erbend, erwähnt wird, enthält
das mit dem Rechte von Uri und dadurch auch mit demjenigen

von Zürich eng verwandte Statut von Livencn Was das

Statut von Zürich betrifft, so wird eine unbefangene Interpretation

anch kaum bezweifeln, daß unter den nächsten Sippen des

Vaters des todten Menschen die Vatermagen verstanden seien,

die bis zum vierten Gliede allein erben sollen; und wenn Sprüngli
nach seiner Auffassung genöthigt ist, so zu interpretiren: eö

erben die Sippen des Vaters des todten Menschen und zwar
in der Weise, daß, wie Bruderkinder den Schwesterkindern

„Wer dann aller nssobst ist von des vatter iler «las erb KS-
lassen bat, sei das best reebt ban «a erben bis in das dritt Kelid."

2) „Wer des todten inensoken — voters näcbster eblielier bluts-
tründ ist, der ist recbter erbe und Kgt also vatermaK vor kiss an
das vierte Klid,"

'1 „Wann ouob ein sobn abstirbt olins eliebs libserben und
allein die inntter bintsrissst, alsdann erbt die matter sammt des
verstorbnen sobns blutsverwandten vattermgK in dem liinkton Krad."
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vorgehen, so bis zum fünften Gliede die Vatermagen je um ein

Glied den (ebenfalls eine Classe der Sippen des Vaters des

Verstorbenen bildenden) Muttermagen vorgehen, so stehen schon

äußerlich die Worte: ,fiten» aller cksrnaell^ in A. 7 ill. dieser

Erklärung entschieden entgegen, und wäre Alles, was über die

Bedeutung der Grenze des vierten Gliedes bereits nachgewiesen

worden, damit in keiner Weise vereinbar. Auch ist kaum

gedenkbar, daß man, um den allgemeinen Satz, daß die Vatermagen
den Muttermagen um ein Glied vorgehen sollen, auszudrücken,

nur die Concurrenz des betreffenden fünften und vierten Gliedes

hervorgehoben und im Uebrigen den Satz stillschweigend vorausgesetzt

hätte, der zudem mit der Fassung des Entwurfes der

Verordnung im offensten Widerspruche steht. Auf die Vorstellung

der Bruderkinder vor den Schwesterkindern läßt sich in
dieser Hinsicht um so weniger abstellen, als sich diese Vorstellung
in den andern analogen Statuten gar nicht findet, und in dem

Kelleramtsrecht, das sonst wörtlich das Zürcherstatut aufgenommen

hat, ausdrücklich abgeändert worden ist. Die Erwähnung,
daß die Mutter und die väterliche Großmutter nicht erben sollen,

steht gar nicht im Widerspruch mit der Zulassung der Muttermagen

in der Bedeutung von mütterlichen Verwandten, da diese

Zulassung eine bloß subsidiäre ist und sehr selten zur Anwendung

kommt. Der väterlichen Großmutter ausdrücklich zu
gedenken, war um so eher Veranlassung da, als sie wörtlich
genommen allerdings ein Sipp des Baters des Verstorbenen ist

und daher zweifelhaft sein konnte, ob sie nicht Vatermag sei.

Ganz consequent aber wird die Hervorziehung der Vaterseite des

Erblassers nach derselben Analogie auch mit Bezug auf den Vater
desselben u.s.f. weiter geführt. Die Nachstellung der Schwesterkinder

hat allerdings etwas Auffallendes, da sie aus dem

Systeme selbst nicht hervorgeht und auch nicht gesagt werden kann,

daß sie altem Alemannischen Rechte entspreche. Sie findet sich

nirgends mit Bestimmtheit festgesetzt, als in dem Zürcherstatute,
und auch wo das letztere sonst adoptirt wurde, fand doch diese

Bestimmung Widerspruch ') und wurde auch in Zürich selbst in

') Außer dem bereits erwähnten Ktadtrecht von Rapperschwyl
Zeitschrift s, schweiz, Recht IV, 2. (1) 12
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dem Erbrechte von 1716 wieder fallen gelassen. Grund der-

selben kann nichts anderes sein, als die Neigung, innerhalb des

Kreises der Vatermagen den bloß durch Männer vermittelten

Verwandten, die mit dem Erblasser dasselbe Geschlecht haben,

wiederum einen gewissen relativen Vorzug zu geben, eine

Neigung, die in anderer Weise auch anderwärts sich kund gibt. Die
Stadtrechte von Luzern und Wallenstadt geben hievon schon in

dieser Zeit Zeugniß, heben dann aber dessenungeachtet auffallender

Weise gerade mit einer gewissen Emphase hervor, daß Bruderkinder

und Schwesterkinder gleich stehen sollen und zwar, wie

das Luzerner Rathserkenntniß von 1428 sagt, nach altem
Herkommen.

Ueber das Stadtrecht von Luzern ist es nicht leicht, zu einer

bestimmten Ansicht zu kommen. Segesser (Rechtsgeschichte II,
529 ff.) nimmt an, in dem bereits angeführten Rathsbeschlusse

von 1428, so wie im Stadtrechtbuch seien unter Vatermagen die

lediglich durch Männer vermittelten Verwandten, unter Muttermagen

alle übrigen Cognaten, somit außer den Verwandten der

mütterlichen Seite auch die durch Weiber vermittelten Descendenten

der väterlichen Parentelen zu verstehen. Es soll diese

Begriffsbestimmung der altdeutschen Auffassung entsprechen. Das
letztere kann nun zwar nach obiger Ausführung nicht zugegeben

werden, und eine bestimmte Nöthigung, die Stellen des Luzerner-
rechtes in dieser Weise zu erklären, scheint mir nicht vorhanden,
vielmehr ganz wohl möglich, ohne Zwang dieselben anders und

übereinstimmend mit den andern Statuten aufzufassen. Allein
so viel geht allerdings mit Sicherheit daraus hervor, daß man
schon Ende des 15. Jahrhunderts über den Begriff von Vatermagen

und Muttermagen zweifelhaft und schwankend geworden
war, und wenn nun das Stadtrecht von Wallenstadt, das ganz
entschieden der Auffassung von Segesser entspricht und kaum erst
in der vorliegenden Recension von 1629 die angeführte Stelle
in dieser Fassung aufgenommen hat, damit zusammengehalten
wird, so läßt sich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß die frag-

und dem Kelleramtsrecht zeigen dieß auch A. 77 des KnonaucramtS-
rechtcs (Pestal. I, SSZ) und A. lvì des RegenspergeramlsrcchteS
(Pestal. I, siy).
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liche Auffassung auch in ?uzern zur Geltung gekommen sei, nicht

läugnen. Nach einer Erläuterung des Erbrechtes von 1714 wäre

man dann aber jedenfalls später davon wieder zurückgekommen. —
Den Beweis für seine Ansicht findet Segesser namentlich darin,
daß das Rathserkenntniß von 1428 nach dem Satze, daß
Geschwisterkinder, Schwesterkind oder Bruderkind, gleich erben sollen,
mit den Worten fortfährt: nln-r 4n/»r/tl'n «ol vatermsg'lnr-
issu, was einen Gegensatz zwischen der ersten und zweiten
Bestimmung voraussetze und andeute, daß das Erbrecht der
Schwesterkinder als Ausnahme von dem Principe des Vorgehens der

Vatermagen erscheine. Allein es leuchtet ein, daß diese

Erklärung bei der lakonischen Fassung des ganzen Beschlusses etwas
sehr Unsicheres hat, den Worten: »Iier ckaküi-IUo gar nicht
nothwendig eine so sehr prägnante Bedeutung beigelegt werden muß
und eben so leicht damit nur so viel angedeutet sein kann, daß

von den Geschwisterkindern an die Erben nicht mehr speciell
bezeichnet, sondern nur unter dem allgemeinen Begriff vonVater-
und Muttermagen aufgeführt werden. Vorhandener Zweifel über
die Bedeutung von Vatermag und Muttermag erhellt dagegen

mit Bestimmtheit aus der Stelle des Stadtrechtbnches aus dem

Ende des 15. Jahrhunderts:
,)4Vir «etsen4 oueli iiir unser «tsttrvelit, wo ein bru-

4er un4 ein «ebwöster «i>»4, «o eliell vom vstter keinen
null j-slioren «in4^ un4 einen vstter geerbt Iisnt, clerer
tieicker elielien ki»4 sollen oueli gìieìi nu srl»e gsn un4 »et-
lieb« sis KI »I« 4as snckor neiumen iinà msF ouek us« o»»it-

terinsg wol vstternisg wer4sn, 4e««j-liel» lisrwi4er us«

vstterinsg inutterinsz-
so wie aus der noch deutlicheren Fassung der Stelle in dem

Stadtrecht von 1588:

z, — l»ruo4er o4er «eliwö«terkin4 — «ollen — mit
einanâere» eilie», sn^eselieo 4s« 4i«e« slle« «z-nen ur-
«prunF von vstterinsj« lisrnimzit — 4san u«s mnottsr(ms^)
msxx in »ololiem ksll wol vsttermsj- nnn4 llinvvicler us«

vsttsrms^ wol muottermsF wer4en."
Sprüngli und Segesser nehmen an, der Sinn der Stelle

sei, die Schwesterkinder, obschon eigentlich Muttermagen, werden
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doch durch die Gleichstellung mit den Bruderskindern ausnahmsweise

als Vatermagen behandelt und fingirt, ihre Descendenten

dagegen erscheinen wieder als Muttermagen. Mit dieser

Erklärung scheint es aber nicht recht zu Harmoniren, daß der

fragliche Satz, der doch nur in einer einzelnen Anwendung Geltung

hätte, so allgemein hingestellt und in der Recension von
1588 ausdrücklich nicht als Folge, sondern als Grund der
Gleichstellung von Bruder- und Schwesterkind beigefügt wird. Auch
würde derselbe so aufgefaßt zur Erläuterung nichts beitragen,
sondern eher nur verwirren. Mir scheint daher der Sinneher
der zu sein: Schwesterkinder könnten zwar mit Rücksicht auf
ihre Mutter als Muttermagen angesehen werden; allein es ist

dieß nicht im eigentlichen Sinne des Wortes richtig und findet
deßhalb die Gleichstellung derselben mit den Bruderskindern statt;
es zeigt sich dieß daraus, daß, wenn auf den eigenen Vater oder

Mutter des Erben gesehen wird, aus Muttermagen wieder Vatermagen

(Kinder eines Sohnes der Schwester) und aus Vatermagen

Muttermagen (Kinder einer Tochter des Bruders) hervorgehen,

was bei den eigentlichen Vatermagen und Muttermagen
so sich nicht findet. Nach dieser Erklärung erhält der Zusatz
einen sehr guten Sinn; er zeigt zwar, daß man geneigt war,
bei Anwendung der Begriffe von Vatermagen und Muttermagen
auch auf Vater und Mutter des Erben zu sehen, aber deutet

zugleich an, daß dieses im Grunde genommen nicht richtig sei

und daher der Gleichstellung der Schwesterkinder nicht im Wege

stehen dürfe. Es geht also daraus hervor, daß die fragliche
Anwendung der Begriffe in Luzern zwar vorkommen mochte, aber

als etwas singuläres, das nicht einmal consequent durchgeführt
werden konnte und dem eigentlichen ursprünglichen Principe nicht

entsprach. Mögen daher auch in Luzern, wie in Wallenstadt,
während längerer Zeit durch Weiber vermittelte Descendenten

der väterlichen Parentelen mit als Muttermagen gegolten haben,

so darf hieraus für den regelmäßigen Sinn dieses Begriffes und
die Erklärung anderer Statuten noch nicht zuviel geschlossen werden.

Weit günstiger ist die Stellung der Muttermagen in den

Statuten der dritten und vierten Klasse. Hievon, so wie von
der weitern Entwicklung wird später gehandelt werden.
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